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Der Frühling ist da.

frühen Mittelalters die Grenzen ih-
rer Besitzungen befestigen mussten. 
Start- und Zielpunkt der Wanderung ist 
der Parkplatz am Rösberg am Alten-
berger Friedhof. 
Neben dem Streifzug bieten auch die 
sechs Odenthaler Themenwege mit 
Streckenlängen zwischen 8 und 28 
km zahlreiche Möglichkeiten, die Kul-
tur und Natur Odenthals zu entdecken. 
Die „Wanderkarte Odenthal“ bietet 
eine hervorragende Grundlage für viele 
schöne Wandererlebnisse im Gemein-
degebiet. Eine ideale Ergänzung zur 
Wanderkarte ist der Wanderführer „Er-
lebniswege in Odenthal“, der als sehr 
informativer Begleiter auf den Wande-
rungen viel Interessantes zu den jewei-
ligen Themen der Wege zu berichten 

		Odenthaler Wanderland
Der Frühling ist da! Was liegt näher als 
sich auf Schusters Rappen zu bege-
ben? Ob für einen kurzen Feierabend- 
Spaziergang oder eine ausgedehnte 
Wanderung am Wochenende; Oden-
thal bietet ein dichtes Netz an ausge-
schilderten Wanderwegen. 
Da gibt es zum Beispiel den „Bergi-
scher Weg“, der mit seinen 262 km und 
14 Etappen seit zwei Jahren zahlreiche 
Wanderfreunde ins Bergische Land 
zieht. Oder den „Streifzug“, Grafen- 
und Mönchsweg, der auf seinen 11,4 
km auf den Spuren der späteren Gra-
fen von Berg und den Zisterzienser-
mönchen führt. Der Wanderer erfährt 
u.a., wie die Mönche den Dom gebaut 
haben oder warum die Menschen des 

hat. Wanderkarte und Führer sind u.a. 
im i-Punkt-Altenberg / Altenberger 
Dom-Laden kostengünstig erhältlich.
Das freundliche Team vom i-Punkt in 
Altenberg hält neben umfangreichen 
Informationen zum Thema Wandern 
viele zahlreiche Tipps für die Freizeit-
gestaltung in Odenthal bereit. 
Der i-Punkt ist in der Sommersaison 
von April bis September montags bis 
sonntags von 10.00 bis 12.30 Uhr und 
13.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Mitt-
wochs ist Ruhetag.
Kontakt:
Eugen-Heinen-Platz 2 
51519 Odenthal
Tel. 02174 419 950 
ipunkt@altenberg-info.de
www.altenberg-info.de
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Blecher, die B51 und Markusmühle 
nach Dabringhausen umgeleitet. 
Touristinformation i-Punkt Altenberg
Tel. 02174 4119950
www.altenberg-info.de
www.wupsi.de

		99. Auflage Rund um Köln – 
Radrennen am 14.06.2015

Für das Gemeindegebiet, insbeson-
dere im Bereich von Straßeneinmün-
dungen werden noch Ordnungskräfte 
gesucht. Interessierte Bürger (mindst. 
16 Jahre alt), die als Ordnungskräfte 
im Rahmen der Rennen im Gemeinde-
gebiet tätig sein wollen (ca. 8.30–14.10 
Uhr), können sich bei der Gemeinde 
Odenthal – Geschäftsbereich III –, 
Herrn Koch (Tel. 02202/710-160), Frau 
Schwarz (Tel. 02202/710-167) melden.
Für die Helfer werden ein „Rund um 
Köln“ Polo-Shirt, ein „Rund um Köln“ 
Cap und Freikarten für das Freizeitbad 
CaLevornia zur Verfügung gestellt.

		Radwegebeschilderung: 
Neues Knotenpunktsystem 
in Odenthal und in der Region

Zusätzlich zum bekannten NRW-weiten 
Radverkehrsnetz mit den rot-wei-
ßen Wegweisern wird zur Zeit in der 
RadRegionRheinland (www.radregion- 
rheinland.de) das sogenannte Knoten- 
punktsystem eingeführt. Auch in 
Odenthal wurde zu Jahresbeginn das 
neue wabenartige Wegweisungssys-
tem installiert.

Neue Radwegweisung

Im neuen System sind alle Kreuzun-
gen von Radwegen durchnummeriert. 
Diese Kreuzungen im Radwegenetz 
werden Knotenpunkte genannt. Jeder 
dieser Knotenpunkte wird von einer 
rot umrandeten Zahl gekennzeichnet. 
Auf einer Übersichtstafel ist abzulesen 
über welche Strecke man zur nächs-
ten Knotennummer gelangt. Von je-
dem Knotenpunkt aus braucht man 
sich nur die Nummern zu notieren die 
man abfahren möchte. Während der 
Radtour braucht man nicht auf die Kar-
te schauen sondern einfach nur den 
Zwischenwegweisern folgen. Mit die-
sem Schildersystem ist es kinderleicht 
sich Routen selber zusammenstellen. 
Die Entfernungen zwischen den Kno-
tenpunkten sind auf der Übersichtsta-
fel eingetragen. Wenn man eine Tour 
ändern möchte, notiert man sich an 
den Knotenpunkten einfach die neuen 
Nummern die man erreichen möchte.

Informationen,
Tourismus und Kultur

		Bergischer Wanderbus: 
Mit Fahrgastrekord in die 
neue Saison 

Der Bergische Wanderbus erfreut 
sich großer Beliebtheit. Mit über 2800 
Fahrgästen gab es im Vergleich zum 
Vorjahr ein Plus von 13 Prozent. Der 
Wanderbus (Linie 267), 2010 zunächst 
als Versuchsobjekt gestartet und mitt-
lerweile fest etabliert, verkehrt zwi- 
schen dem 28. März und 01. Novem-
ber 2015 an den Wochenenden und 
Feiertagen zwischen Odenthal und 
Wermelskirchen und verbindet damit 
viele attraktive Sehenswürdigkeiten 
und Ausgangspunkte für ein vielfälti-
ges Wandervergnügen. In diesem Jahr 
wird erstmals mit der ersten und letz-
ten Fahrt des Tages auch der Bahnhof 
in Rösrath angebunden. Über Bens-
berg und Bergisch Gladbach (S-Bahn-
hof) fährt der Bus weiter bis Odenthal 
Zentrum. Zwischen Odenthal und der 
Endhaltestelle Reisegarten Eifgen wer-
den folgende Haltestellen angefahren: 
Altenberg, Reisegarten Schöllerhof, 
Limmringhausen, Maria in der Aue, 
Dabringhausen Mitte, Straußenfarm, 
Neuemühle, Wermelskirchen Kölner 
Straße und Markt. 
Achtung! Bis voraussichtlich Ende 
Mai können aufgrund von Straßensa-
nierungsarbeiten auf der L101 die Hal-
testellen Limmringhausen und Maria 
in der Aue nicht angefahren werden. 
Aktuelle Infos unter Kontakte.
Kontakt und Infos:
Der Wanderbus-Miniflyer mit Fahrplan 
liegt diesem Amtsblatt bei. Weitere 
Infos auch bei der Touristinforma tion 
i-Punkt Altenberg unter Tel. 02174 
4119950 und www.altenberg-info.de.
Ansprechpartner bei der Gemeinde:
Sven Brückner
02202 710136
brueckner@odenthal.de
 

		Neue Buslinie zwischen 
Odenthal und Dabring- 
hausen auch für Wanderer 
interessant

Seit Beginn des zweiten Schulhalb- 
jahres verkehrt die neue Buslinie 238 
zwischen Odenthal und Dabringhau-
sen. Die ursprünglich für den Schüler-
verkehr eingesetzte Linie bietet somit 
erstmals die Möglichkeit auch an Werk-
tagen mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
verschiedene Wanderparkplätze und 
Sehenswürdigkeiten zu erreichen.
Bitte beachten: Auch die Linie 238 ist 
wie der Bergische Wanderbus von den 
Baumaßnahmen auf der L101 betroffen 
und wird voraussichtlich bis Ende Mai 
vom Reisegarten Schöllerhof über 

Das Knotenpunktsystem hat seinen 
Ursprung im Jahre 1995 als es in der 
Region Belgisch Limburg entstand und 
sich schnell in die niederländische Pro-
vinz Limburg ausweitete und später 
auch in andere Regionen von Belgien, 
Niederlande und Deutschland.
(Sven Bersch)
Weitere Infos:
www.fahrrad-umwelt.de
www.adfc-rheinberg-oberberg.de
Ansprechpartner bei der Gemeinde:
Sven Brückner
brueckner@odenthal.de
 
 

		Das Bergische Land 
präsentiert seine Wander- 
und Freizeitangebote 
auf der ITB in Berlin

Das Bergische Land war vom 03.–
08.03. wieder auf der weltgrößten 
Tourismusmesse (ITB) in Berlin aktiv. 
Fünf Tage lang standen u.a. die zerti-
fizierten Wanderwege „Bergischer Pa-
noramasteig“ und „Bergischer Weg“, 
das neue Wanderevent „Bergische 
100“ und die neue Freizeitkarte im 
Zentrum der Kommunikation. Die neue 
Übersichtskarte mit Sehenswürdigkei-
ten und Ausflugstipps im handlichen 
Format findet bereits großes Interesse. 
Auch die NRW-Landespolitik demons-
trierte die gewachsene Bedeutung des 
Tourismus in Nordrhein-Westfalen. Der 
Wirtschaftsminister Garrelt Duin be-
suchte die Regionen auf der Messe und 
informierte sich auch beim Bergischen 
Land über die neuen Projekte des Lan-
des. Auch der Landrat des Oberbergi-
schen Kreises, Hagen Jobi lies es sich 
nicht nehmen, nochmal persönlich die 
Bedeutung des Themas Tourismus für 
die Region zu unterstreichen.
„Das Interesse an den neuen Wander-
wegen und den Freizeitmöglichkeiten 
im Bergischen ist bereits am ersten 
Fachbesuchertag erfreulich groß“, be- 
tont Mathias Derlin, Geschäftsführer 
der Naturarena Bergisches Land GmbH. 
„Wir beginnen langsam die Früchte zu 
ernten, die wir durch die konzen trierte 
Tourismusarbeit mit den Kreisen und 

	Amtsblatt Termine 2015

Das Amtsblatt „Das Rathaus“ erscheint 
in 2015 voraussichtlich an folgenden 
Terminen:
Erscheinungstag Abgabeschluss
26.06.2015 03.06.2015
21.08.2015 30.07.2015
13.11.2015 22.10.2015
18.12.2015 26.11.2015
Ansprechpartner: 
Sven Brückner, Rathaus,
(0 22 02) 710-136
amtsblatt@odenthal.de
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Kommunen in den letzten Jahren vorbe-
reitet haben“. Besonders erfreulich ist 
auch, das die Privatwirtschaft die Bergi-
sche Region als Wanderland entdeckt 
und mit Kooperationen und Angeboten 
in den Markt tritt. Neue Wanderreisefüh-
rer sind im Buchhandel, Veranstaltungen 
rund um das Thema Wandern werden 
entwickelt und Investitionen und Wan-
derpauschalen durch die Bergischen 
Wandergastgeber bringen neue Gäste. 
Mit solchen Top-Angeboten kann man 
sogar im 500 km entfernten Berlin Auf-
merksamkeit erzielen.
Kontakt:
info@dasbergische.de
Tel. 02266-463377
www.dasbergische.de
www.bergisches-wanderland.de

Der Stand des Bergischen auf der ITB

		Am Grill den Frühling 
begrüßen

Nachdem nicht nur im Kalender der 
Frühling gestartet ist, lockt auch die 
Natur wieder häufiger ins Freie. Sicher 
wird der ein- oder andere auch schon 
den Gartengrill aus dem Keller wieder 
auf die frisch gereinigte Terrasse ge-
stellt haben. Wenn Sie bei der Planung 
Ihrer ersten Grillfeier feststellen sollten, 
dass Ihr Freundeskreis doch größer ge-
worden ist und der Platz auf dem hei-
mischen Grill für alle Würstchen zu klein 
ist, dann könnte eine Verlegung an die 
Grillhütte nach Odenthal-Hüttchen viel-
leicht für Entspannung der Lage sor-
gen. Das Blockhaus, in idyllischer Lage 
am Großgrimberger Weg bietet Regen-
schutz für 25–30 Personen. Die Hütte 
ist ausgestattet mit einer Küchenzeile, 
einem Backofen, einem Herd und einem 
mittelgroßen Kühlschrank. Es gibt eine 
Toilette und natürlich Stromanschluss, 
sodass auch ein Kühlwagen für die Ge-
tränke bei einer größeren Veranstaltung 
angeschlossen werden kann. Auf dem 
Gelände befindet sich der separate 
überdachte Grillplatz. Für Kinder bietet 
der Spielplatz, die Tischtennisplatte 
und die Wiese zum Fußball spielen 
Gelegenheit sich auszutoben. Gerne 
können Bierzeltgarnituren und Pavil-
lons mitgebracht werden. Wenn alle 
Würstchen verspeist sind, brauchen 
Sie nur Ihre persönlichen Gegen-
stände zusammen zu räumen und 
den Müll mitnehmen. Die Reinigung 
überlassen Sie dann dem Fachper-
sonal. Gerne können Sie sich unter 
www.odenthal.de oder telefonisch un-
ter 02202/710-103 bei Frau Kolf infor-
mieren.

Grillhütte mit Spielplatz in Hüttchen

Seit zwei Jahren gibt es noch einen 
zweiten Grillplatz, auf dem beson-
ders Odenthaler Familien mit kleineren 
Kindern gut aufgehoben sind. Er liegt 
direkt am Treffpunkt Altenberg. Das 
ist der neu gestaltete Spielplatz an 
der Dhünn im westlichen Bereich Al-
tenbergs. Am Kiosk vor Ort können 
persönlich bei der Besitzerin Termine 
gebucht werden. Eine telefonische 
Reservierung ist leider nicht möglich. 
Der Kiosk ist in der Sommerjahreshälfte 
bei schönem Wetter geöffnet. Dieses 
Grillplatzangebot richtet sich schwer-
punktmäßig an Familien mit Kindern. 

		Redaktionelle Beiträge 
für das „Das Rathaus“ 
wieder möglich

Gerne nehmen wir Ihre redaktionel-
len Texte für eine Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Gemeinde Oden-
thal entgegen.
Die Veröffentlichung von Beiträgen 
im Bereich der Vereine, des kultu-
rellen Lebens sowie der Brauch-
tumspflege erfolgt kostenlos.
Halten Sie bei der Eingabe von Be-
richten folgendes ein:
•  Texte bitte in elektronischer 

Form entweder als unformatierte 
RTF-Datei oder als MS-Word-Do-
kument einreichen. Die Manu-
skripte sollten unformatiert blei-
ben, also kein Fettdruck, kein 
Unterstrich, keine Kursivschrift, 
sondern vielmehr reiner Fließtext.

•  Textlänge max. 200 Wörter / 
1300 Zeichen

•  Keine Bilder in die Textdateien 
einfügen

•  Bildunterschriften nicht verges-
sen. Diese sollen immer am Ende 
des Fließtextes eingefügt werden. 
Sie sollen kurz den Inhalt des Bil-
des beschreiben und die Namen 
der abgebildeten Personen ent-
halten.

•  Bilder bitte als JPEG-Datei ein-
reichen.

•  Texte und dazugehörige Bilder 
immer in zwei getrennten Dateien 
einreichen, dabei aber gleiche 
Namensvergabe, z.B. Word-
Doku ment mit Namen „Konzert.
doc“ und dazugehöriges Bild mit 
Namen „Konzert-Bild.jpg“

•  Es besteht kein Anspruch auf 
Veröffentlichung. Die Redaktion 
behält sich das Recht vor, Beiträ-
ge zu kürzen, nicht aufzunehmen 
oder zu verschieben.

E-Mailadresse für Einsendungen: 
amtsblatt@odenthal.de
Ansprechpartner: Sven Brückner, 
Tel.: 02202 / 710 136

 

Veranstaltungen

		Bergische Wanderwoche 
vom 30.05 – 07. Juni 2015

Im letzten Jahr hat die „Bergische Wan-
derwoche“ zum ersten Mal stattge-
funden. Zahlreiche Wanderungen und 
Führungen wurden auf den beiden Fern-
wanderwegen und „Streifzügen“ des 
„Bergischen Wanderlandes“ angeboten. 
In diesem Jahr gibt es vom 30. Mai – 
7. Juni eine Neuauflage! Nachfolgend 
stellen wir Ihnen die Wanderungen und 
Führung vor, die in Kooperation mit den 
touristischen Partnern der Gemeinde in 
Odenthal angeboten werden. 
Merken Sie sich schon jetzt die Ter-
mine vor und melden Sie sich recht-
zeitig an!
Das komplette Programm der Bergi-
schen Wanderwoche mit vielen wei-
teren Wanderungen und Führungen 
erfahren Sie unter www.bergisches- 
wanderland.de oder dem i-Punkt- 
Altenberg:
02174 419950, www.altenberg-info.de

Landschaft im Wandel – verschiedene 
Perspektiven des Waldes
05.06.2015, 11.00 – 17.15 Uhr
06.06.2015, 11.00 – 17.15 Uhr
Gästeführerin: Silke Junick
Ganztagesprogramm: Themenwande-
rung „Landschaft im Wandel“ mit an-
schließendem Besuch im Hochseilgar-
ten K1 – Erklimmen des Kletterwaldes 
und Abschlussgrillen
Startort: Parkplatz Grundschule Ei-
kamp, Schallemicher Straße 13
Vom Parkplatz der Grundschule star-
ten wir um 11:00 Uhr einen Spazier-
gang auf einer Etappe des Bergischen 
Weges und schauen uns die abwechs-
lungsreiche Landschaft des Bergi-
schen mal genauer an: Naturwald? 
Bergischer Höhenrand? Motte? und 
vieles mehr.
Nach 4,5 km erreichen wir den Hoch-
seilgarten K1 und stärken uns mit be-
legten Brötchen und Obst, auch für 
Getränke ist gesorgt. Jetzt gilt es die 
Perspektive zu wechseln und den Klet-
terwald zu erklimmen.
Nach ca. 3 h finden wir uns auf dem 
Boden wieder und lassen den Tag bei 
Burger und Bratwurst ausklingen. Ge-
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gen 17 Uhr wandern wir gemeinsam 
zum nahegelegenen Parkplatz der 
Grundschule zurück.
Teilnahmegebühr inklusive Klettern 
und Verpflegung: Erwachsene 34,95 €, 
Kinder (bis 16 J.) 29,95 €, Familien 
(2 Erw. u. 2 Kinder) 119,95 €
Anmeldung (bis 02.06.): 02207 8471440 
oder info@hochseilgarten-k1.de
Info: www.hochseilgarten-k1.de

Das Odenthal der Grafen, Mönche, 
Hexen und Mühlen!
01.06.2015, 14.30 Uhr – ca. 17.00 Uhr
05.06.2015, 14.30 Uhr – ca. 17.00 Uhr
Gästeführerin: Bärbel Bosbach
Geführte Wanderung mit Besichtigung 
und Führung im privaten Mühlenmuse-
um. Getränke und kleiner Snack zum 
gemütlichen Abschluss möglich.
Startort: Rathaus Odenthal, Altenber-
ger-Dom-Straße 31
Der alte Ortskern am Rathaus mit Kir-
che und Hexenbrunnen wird erkundet; 
auf dem Grafen- und Mönchsweg fol-
gen wir der Dhünn bis es hinauf zum 
Hahnenberg geht. Die Hexen- und 
Höhenroute bringt uns wieder bergab 
ins Dhünntal zur ehemaligen Mühle 
am Stein. Hier, auf der Mühlenroute 
besichtigen wir ein kleines, aber sehr 
feines, privates Mühlenmuseum. Un-
sere Wanderung endet dort; gerne bei 
frischen Getränken und einem kleinen 
Snack.
Teilnahmegebühr (ohne Getränke und 
Snack): Erw. 8,- €, Kinder (bis 12 Jahre) 
6,- €
Anmeldung: 02174 4385 oder
0173 18528800

Mit dem Nachtwächter durch Odenthal
30.05.2015 20.30 Uhr
Gästeführer: David Bosbach
Im Rahmen der Bergischen Wander-
woche bietet der Odenthaler Histori-
ker, David Bosbach, in Kooperation mit 
dem Odenthaler Rewe-Markt Tönnies 
am Samstag, den 30. Mai um 20:30 
Uhr eine Nachtwächterführung durch 
Odenthal an. Nach der Führung haben 
alle Wanderer die Möglichkeit, den 
neuen Veranstaltungssaal das „Alte 
Forsthaus Odenthal“ zu besichtigen 
und sich mit einem Landbier und Bergi-
schen Spezialitäten zu stärken. 
Startort: Rathaus Odenthal, Altenber-
ger-Dom-Straße 31
Bei dem einstündigen Rundgang er-
fahren die Zuhörer viele spannende 
Anekdoten aus der Odenthaler Ge-
schichte. So wird unter anderem be-
richtet, wie bei der Hinrichtung des 
Schwarzen Thomas der Galgen brach 
oder warum die Diebin Elisabeth 
Schäffer zwei Jahre auf dem Kirch-
hof zu Odenthal verbrachte. Tauchen 
Sie ein in die geheimnisvolle Welt des 
nächtlichen Odenthals. Hören Sie skur-

rile, gespenstische und abenteuerliche 
Geschichten aus neuer und alter Zeit. 
Gehen Sie zu später Stunde mit unse-
rem Nachtwächter durch Odenthal. 
Teilnahmegebühr: frei-(willig)
Anmeldung: 02174 419950 
Info: www.nachtwaechter-odenthal.de

„Mit Gott für den Kaiser fürs Bergi-
sche Land!“
31.05.2015 12.00 – 17 Uhr
Gästeführer: David Bosbach
Kulinarische Führung auf dem Grafen 
und Mönchsweg von Odenthal/Osenau 
nach Altenberg 
In Kooperation mit dem Hotel/Restau-
rant Wißkirchen
Startort: Odenthal-Osenau Parkplatz 
Penny-Markt
Endpunkt: Hotel Wißkirchen Altenberg
Hinweis: Nach der Veranstaltung be-
steht die Möglichkeit mit dem Wander-
bus zurück nach Odenthal zu fahren.
„Mit Gott für den Kaiser fürs Bergische 
Land!“ lautet der Refrain der soge-
nannten Kaiserstrophe des Bergischen 
Heimatliedes aus dem Jahre 1892. Auf 
der Wanderung von Odenthal nach Al-
tenberg gehen wir der Frage nach: Wie 
kam es dazu, dass aus den Bewohnern 
des Bergischen Landes, das erst 1815 
auf dem Wiener Kongress dem König-
reich Preußen zugeschlagen wurde, 
innerhalb eines halben Jahrhunderts 
patriotische preußische Untertanen 
wurden. 
Die Wanderung beginnt in Osenau und 
führt auf den Grafen- und Mönchsweg 
nach Altenberg. In Odenthal besuchen 
wir die Ausstellung „Bürgerdämme-
rung im Bergischen“. 
Auf dem Weg kommt das leibliche 
Wohl nicht zu kurz, an malerischen 
Orten werden drei Gänge serviert, die 
eine Verbindung zum Mittelalter, der 
Franzosenzeit und der preußischen 
Herrschaft haben.
Begleiten Sie den Odenthaler Histo-
riker, David Bosbach, auf einer Wan-
derung durch die Jahrhunderte. Hören 
Sie spannende Geschichten aus der 
mittelalterlichen Grafschaft Berg. Er-
fahren Sie, welche Verwüstungen die 
napoleonische Armee anrichtete. Was 
es mit dem „Franzosendrescher“ Jo-
hannes Häck auf sich hatte und wie die 
Bergische Bevölkerung mit den neuen 
preußischen Landesherrn zu Recht 
kam.
Länge ca. 6 Kilometer
Teilnahmebeitrag: 49,- € pro Person 
(inkl. 3-Gang-Menü und Getränken)
Anmeldung: Kartenvorverkauf im Al-
tenberger Dom-Laden (02174 419930) 
und überall wo es Köln-Ticket gibt.
Ansprechpartner bei der Gemeinde:
Sven Brückner
02202 710136
brueckner@odenthal.de

		Tag der offenen Baustelle im 
Haus Altenberg am 1. Mai

10:00 Uhr Aussendungsfeier des Alten-
berger Lichts im Dom
13:00–18:00 Uhr
Baustellenbesichtigung Haus Altenberg 
Frei zugänglich sind die ebenerdigen 
Bereiche des neuen Speisesaales, der 
Kapitelsaal und der neue Anbautrakt 
auf der Südseite. Führungen über die 
Baustelle und Vorträge zu Geschichte 
und Sanierung sowie Verpflegung run-
den einen spannenden Tag ab.
Infos unter www.haus-altenberg.de

		Neues Wanderevent 
Bergische 100

Am 22. und 23. August 2015 startet in 
Bergisch Gladbach das neue Wander-
event Bergische 100/50.
Die 100 bzw. 50 km lange Strecke 
der Erlebniswanderung führt durch 
Bergisch Gladbach, Kürten, Wermels-
kirchen und Odenthal. Die Wanderstre-
cke führt vorbei an vielen Sehenswür-
digkeiten und touristischen Highlights 
der Region. Darunter fallen unter an-
derem das Schloss Bensberg, das 
Schloss Lerbach, die Dhünntalsperre 
und der Altenberger Dom. Aber auch 
das Bergische Land mit seinen vielen 
kleinen Dörfern und der wunderschö-
nen Natur soll den Teilnehmern mit 
dieser Veranstaltung näher gebracht 
werden. 
Start- und Zielort der Wanderung ist für 
beide Streckenlängen der Marktplatz 
in Bergisch Gladbach. Am Abend des 
22. August 2015 gehen um 20 Uhr die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
24 Stunden / 100-Kilometer-Wande-
rung an den Start. Die 50-Kilome-
ter-Wanderung startet am Morgen 
des 23. August 2015. Die 100-Kilo-
meter-Distanz kann auch in der Staffel 
bewältigt werden. 
Die Streckenfindung erfolgte in en-
ger Absprache mit der Unteren Land-
schaftsbehörde unter Berücksichti-
gung des Landschafts-, Natur- und 
Artenschutz. Die Wanderstrecke führt 
auf vielen Kilometern durch das Oden-
thaler Gemeindegebiet. Eine gute Ge-
legenheit die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer bei hoffentlich schönem Wetter 
am Wegesrand anzufeuern – wenn man 
nicht selber die 50 oder 100 Kilometer 
in Angriff genommen hat! 
Informationen und Anmeldung unter: 
www.bergische100.de
Ansprechpartner bei der Gemeinde:
Sven Brückner
02202 710136
brueckner@odenthal.de

		Führungen Burg Berge
Der Verein Landschaft und Geschichte 
e.V. (LuGeV) übernimmt in Abstimmung 
und mit Unterstützung der Gemeinde 
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Andreas Dambietz ist Mitglied im AdK, 
lebt und arbeitet in Leverkusen. 
Die Ausstellung läuft bis zum 01. Mai 
2015.
Information: 
i-Punkt Altenberg
Tel. 02174 419 950 

Foto: Andreas Dambietz

 

		Gut und sicher unterwegs 
im Bus – Busfahrtraining für 
Senioren und Menschen mit 
Handicap

Das Auto stehen zu lassen und auf die 
öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen, 
fällt vielen Senioren sowie Menschen 
mit Handicap nicht leicht. Denn auch 
das Fahren mit Bus oder Bahn kann mit 
Schwierigkeiten verbunden sein.
Um solche Bedenken auszuräumen 
und das Verhalten im Bus zu üben, 
laden die Gemeinde Odenthal, der 
Odenthaler Beirat für die Belange von 
Menschen mit Behinderung sowie der 
Rheinisch-Bergische Kreis mit dem 
Verkehrsunternehmen Kraftverkehr 
Wupper-Sieg AG (Wupsi) alle Interes-
sierten am 12.05.2015 herzlich zu einer 
Infoveranstaltung in das Bürgerhaus 
Herzogenhof, Altenberger-Dom-Str. 36, 
Odenthal, zum Thema Sicherheit im 
Bus ein.
Ab 14:30 Uhr haben die Besucher die 
Gelegenheit, Fragen rund um das The-
ma Sicherheit im Bus zu stellen sowie 
sich über die Bus-Angebote zu infor-
mieren.
Die Wupsi stellt für praktische Übun-
gen einen Bus bereit. In der „Brems- 
Simulation“ wird den Teilnehmern bei-
spielsweise verdeutlicht, welche Kräfte 
bei der Vollbremsung eines fahrenden 
Busses auftreten können.
Bringen Sie gerne die von Ihnen regel-
mäßig genutzten Hilfsmittel mit (z.B. 
Gehhilfen, Rollstuhl etc.), um den prak-
tischen Teil der Veranstaltung mög-
lichst authentisch gestalten zu können.
Die Anmeldegebühr beläuft sich auf 
2,- € pro Person. In diesem Kostenbei-
trag sind Kaffee und Kuchen enthalten.
Anmelden können Sie sich bei der Ge-
meindeverwaltung Odenthal, Bürger- 
büro, Bergisch Gladbacher Str. 2. Dort 
liegen die entsprechenden Anmel-
debögen aus. Die Kolleginnen helfen 
Ihnen gerne beim Ausfüllen weiter.

Informationen zu den Domführungen 
und Buchungen von Domführungen 
telefonisch dienstags und donnerstags 
von 10-12:30 Uhr bei Frau Wolff (Tel. 
0151.28600833)
oder per Mail (elke.wolff@altenberg- 
dom.de). Weitere Informationen über 
das gesamte Domführungsangebot im 
Altenberg Dom erhalten Sie auch im 
Internet unter www.domfuehrungen.
altenberg-dom.de

		Odenthaler Kammerkonzerte 
17. Mai 2015, 19:30 Uhr im 
Forum des Schulzentrums 
Odenthal

Lincoln Trio, Chicago
Josef Haydn: Klaviertrio G-Moll H. XV No.1
Bedrich Smetana: Klaviertrio Op. 15 u.a. 
Stacy Garrop: Silver Dagger
Joaquin Turina: Trio en Fa
Astor Piazolla: Otono Porteno
Veranstalter ist der Kultur Spiegel e.V. 
www.kulturspiegel-odenthal.de
 

		Bürgerdämmerung 
im Bergischen

200 Jahre Bürgermeisterei Oden- 
thal und der erste Bürgermeister 
Johann Frizen
Bäuerliches Eröffnungsfest:
19. April 2015 ab 11.30 Uhr 
(Moderator: Henning Quanz/WDR)
Ausstellung: 51519 Odenthal, 
Dorfstr. 7a (Atelierscheune am 
Hexenbrunnen)
Öffnungszeiten und Information: 
19. April – 28. Juni Sa/So/feiertags 
11-17 Uhr, Gruppen werktags n.V. 
02202/710112 bzw. 97521
Bürgerspenden unterstützen die 
Arbeit des Ehrenamt-Teams im 
Gemeindearchiv
Spendenkonto (Raiffeisenbank 
Odenthal): BPP 2015 (Bürger Pro-
jekt Preußen)
IBAN:
DE33 3706 9125 2003 7380 12 
BIC: GENODED 1RKO
(Für Spendenquittungen ist die An-
gabe der Adresse nötig!)

 

		„Farbakkorde“ in der 
Kleinen Rathausgalerie

Seit dem 20. März zeigt die „Kleine 
Rathausgalerie“ in Odenthal Andreas 
Dambietz’s „Farbakkorde“.
Meist großformatige Bilder zeigen über-
einander geschichtete Farbwelten, 
deren Wirkung und Zusammenspiel 
sowohl gefällig aber auch als störend 
empfunden werden kann. Gefühl, Emo-
tion und Spontanität verdrängen Perfek-
tion, Vernunft und Strenge ganz im Sin-
ne des „abstrakten Expressionismus“.

die Kontrolle und Pflege der Odentha-
ler Bodendenkmäler.
Das wichtigste Bodendenkmal in 
Odenthal ist die sagenhafte Burg Ber-
ge in Altenberg. 

Burgrekonstruktion von A. Schmickler, 
Südansicht

Aus besonderen Gründen ist von 
der Burganlage nur wenig Bausubs-
tanz erhalten. Im Lauf der Jahrhun-
derte hat auch die Natur immer mehr 
Denkmal zurück erobert. Das Gelände 
liegt heute in einem FFH- (Fauna-Flo-
ra-Habitat) und Naturschutzgebiet des 
europäischen Schutzgebietsnetzes 
„Natura 2000“. Ein solches Gelände 
darf nur mit besonderer Genehmigung 
(landschaftsrechtliche Befreiung) be-
treten werden. LuGeV hat vom Rhei-
nisch-Bergischen Kreis eine solche 
Sondergenehmigung zur Veranstaltung 
von Führungen auf dem Burggelände 
erhalten und kann neue Termine für 
Burgführungen anbieten. Eine Termin-
übersicht findet sich auf der LuGeV- 
Internetseite: http://www.lugev.de/ 
führungen-burg-berge/
Gruppen (bis 20 Personen) und Inte- 
ressierte können sich hier informieren 
und anmelden. 
Auch für Odenthaler Schulen und Kin-
dergruppen besteht weiterhin die Mög-
lichkeit für einen geführten Besuch der 
Burg. Sie erleben den sagenhaften 
Stammsitz der Grafen von Berg, erhal-
ten viele Informationen zum Leben im 
Mittelalter und erfahren die Geschichte 
ihrer Heimat. Bei der Vorbereitung des 
Termins muss berücksichtigt werden, 
dass das Gelände nur mit 20 Gästen 
auf einmal betreten werden darf. 
Weitere Programminformationen: 
www.LuGeV.de
Informationen zu den Odenthaler
Bodendenkmälern: Randolf Link,
Telefon 02207-912884

Natur und Geschichte erleben

		Führungen im Altenberger 
Dom

Die Domführungsgesellschaft Alten-
berg bietet sachkundige Domführun-
gen, auch in Fremdsprachen, im Alten-
berger Dom an.
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Jugendlichen waren sehr motiviert und 
konzentriert beteiligt. 
Es bleibt zu wünschen, dass sich die 
Projektidee, dem gesellschaftlichen 
Miteinander in der Gemeinde, dem Zu-
sammenleben von Jung und Alt durch 
Wissen um die Befindlichkeit des Mit-
menschen und durch Verstehen seines 
Verhaltens positive Impulse zu geben, 
nachhaltig auswirkt. Schön wäre auch 
eine Bereitschaft der Jugendlichen für 
ehrenamtliche Arbeit, die durch so ein 
Projekt geweckt werden kann.

Schüler bei „Demez in action“

		Erfolgreicher Start der 
Kooperation Gymnasium 
Odenthal und Ehrenamts-
börse Odenthal

Unter dem Motto „Schüler schulen 
Senioren“ fand im März schon zum 
3. Mal eine Schulung zum Thema 
„Handy, Smartphone und PC“ in den 
Räumen des GO statt.
Engagierte Schüler der Oberstufe er-
klärten sich bereit, ihr Wissen zu diesen 
Themen an interessierte Senioren wei-
terzugeben. In kleinen Gruppen bzw. 
meist sogar in 1:1 Schulungen haben 
die Senioren schon viel gelernt und 
sind begeistert.
Nahezu alle offenen Fragen werden 
beantwortet und im Einzelfall fährt ein 
Schüler sogar mit nach Hause, um vor 
Ort mit seinem Senior das Problem, 
z.B. am Rechner, zu lösen.
Die Schulungen finden individuell nach 
zeitlicher Kapazität der Schüler in Ab-
sprache mit der Schule statt. 

Hinweis: In den letzten Wochen 
wurden alle Odenthaler Vereine ange-
schrieben und offiziell zum Ehrenamts-
tag eingeladen. Sollte die Einladung 
versehentlich nicht alle Ehrenamtlerin-
nen und Ehrenamtler erreicht haben, 
bitten wir diese bei Interesse an einer 
Teilnahme sich mit uns in Verbindung 
zu setzen.
Ansprechpartnerin bei der Gemeinde 
Odenthal:
Anja Weyer
02202 710154
weyer@odenthal.de

		Projekt „Demenz in action“ 
am Odenthaler Gymnasium

Vom 27.01. bis 29.01.2015 fand in 
der 9. Jahrgangsstufe des Odenthaler 
Gymnasiums ein von der Landesinitia-
tive Demenz-Service Nordrhein-West-
falen, Region Bergisches Land initi-
iertes und in Kooperation mit dem 
Rheinisch-Bergischen Kreis/Pflegepla-
nung und der Gemeinde Odenthal/
Sozialamt durchgeführtes Projekt „De-
menz in action“ statt.
Das Projektziel war, das Krankheitsbild 
und die Symptome der Demenz den 
Schülerinnen und Schülern näher zu 
bringen und damit Verständnis für ein 
dadurch verändertes Verhalten der Er-
krankten zu fördern.
Dazu wurden den Schülerinnen und 
Schülern unterschiedliche Workshops 
angeboten, unter anderem durch die 
Pflegeberaterin der Gemeinde Oden-
thal. Die Jugendlichen wurden in den 
Workshops für die immer mehr an 
Bedeutung gewinnende Erkrankung 
sensibilisiert, z.B. durch Erarbeitung in 
einer Tanz- und Theaterwerkstatt. Sie 
setzten sich auch mit den Themen Er-
nährungs-, Wohnraum- und Wohnum-
gebungsanpassung auseinander. Eini-
ge hatten die Möglichkeit, in einer in 
Odenthal ansässigen Demenz-Wohn-
gemeinschaft und Pflegeeinrichtung 
zu hospitieren und lernten ehrenamt-
liches Engagement kennen. Die Aus-
wirkungen der Erkrankung erfuhren sie 
hautnah in einem Demenzparcour. Die 

Bezüglich inhaltlicher Fragen wen-
den Sie sich bitte an Frau Wirnhar-
ter, Senio renberaterin der Gemeinde 
Odenthal, Telefon: 02202/710-150.

Vereine und Initiativen

		Partnerschaftstreffen 
in Cernay-la-Ville

Wie sagt man in Frankreich? Complet! 
Für die diesjährige Reise in unsere fran-
zösische Partnerstadt Cernay-la-Vil-
le können keine Anmeldungen mehr 
entgegengenommen werden. Die Zahl 
der mitfahrenden Fußballer, Jugend-
lichen und Erwachsenen ist höchst er-
freulich und ein gutes Zeichen für die 
deutsch-französische Freundschaft. Die 
Teilnehmer erwartet nun ein spannendes 
Programm mit Ausflügen nach Paris, 
Rambouillet und Rouen in der Norman-
die, mit Fußball und Barbecue sowie mit 
geselligen Abenden auf dem Bauernhof, 
im Cabaret und beim Bowling. Für jede 
Altersgruppe ist etwas dabei.

Foto: Udo Tang – Notre Dame Paris

Wir freuen uns auf vier wundervolle 
Tage mit unseren französischen Freun-
den.
Kontakt:
christa.michalski@udotang.de
komitee@cernay-odenthal.eu
www.cernay-odenthal.eu

		Odenthaler Ehrenamtstag
Die Gemeindeverwaltung organisiert 
gemeinsam mit der Ehrenamtsbörse 
Odenthal und Vertreterinnen und Ver-
tretern der Ratsfraktionen am 31. Mai 
2015 den 1. Ehrenamtstag in Odenthal. 
Der Ehrenamtstag soll die vielen 
Odenthaler Ehrenämtlerinnen und Eh-
renämtler ehren und zeigen, wie reich 
und vielfältig das Ehrenamt in Oden-
thal ist. Ohne das Ehrenamt würde un-
serer Gesellschaft ein ganz entschei-
dendes Element fehlen. Die Gründung 
der Odenthaler Ehrenamtsbörse und 
die Einführung der Ehrenamtskarte in 
Odenthal sollte und soll die Wichtigkeit 
des Ehrenamts unterstreichen und zu 
freiwilligem Engagement anregen. 
Am ersten Odenthaler Ehrenamtstag 
werden zahlreiche ehrenamtlich Tätige 
ihr Engagement vorstellen und mit un-
terschiedlichen Beiträgen zum Gelin-
gen des Tages beitragen. 

Arbeiten Sie gerne im Garten und möchten Ihr Wissen an Grundschul- 
kinder weitervermitteln?
Die OGS Blecher sucht für ihre Garten AG 1 mal in der Woche für eine Stunde 
jemanden, die/der mit den Kindern Beete vorbereitet und gestaltet, sät, 
pflanzt und erntet. Haben Sie Lust? Dann melden Sie sich bitte entweder über 
unsere Homepage www.eab-odenthal.de oder direkt bei der OGS Blecher, 
Frau Pausewang, Tel. 02174-746715.
Ihre Ehrenamtsbörse Odenthal
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sierten Hundebesitzer unter vorheriger 
Anmeldung teilnehmen können. Die 
Lernerfolgskontrolle findet am Sams-
tag, 23.06.2015 statt.
Interessierte melden sich bitte beim 
OM Hundewesen:
Ingo Kleinmann
Tel.: 02174-791131
ingo.kleinmannunitybox.de

 

Wirtschaft in Odenthal

		Aktuelles zur Leader-Region 
Bergisches Wasserland

Die Gemeinde Odenthal bewirbt sich, 
wie in der November-Ausgabe des 
Amtsblattes berichtet, gemeinsam mit 
den Kommunen Burscheid, Kürten und 
Wermelskirchen aus dem Rheinisch- 
Bergischen Kreis und den Kommu- 
nen Hückeswagen, Marienheide, Rade- 
vormwald und Wipperfürth aus dem 
Oberbergische Kreis als LEADER- 
Region Bergisches Wasserland.
LEADER ist eine französische Abkür-
zung und meint übersetzt die „Verbin-
dung von Aktionen zur Entwicklung der 
ländlichen Wirtschaft“. Es ist ein eu-
ropäisches Förderprogramm mit dem 
Ziel, die ländlichen Gebiete zu stärken 
und zu entwickeln. Und zwar nicht 
nur, was Wirtschaft und Arbeitsplätze, 
sondern auch was Tourismus, Dorfent-
wicklung, Lebensqualität, Prävention, 
Klimawandel und Kultur angeht.
In den letzten Monaten wurde in einem 
sehr aufwendigen Verfahren und 
starker Beteiligung der Bevölkerung 
eine Regionale Entwicklungsstrate-
gie (RES) erarbeitet, die die Basis für 
die Bewerbung als Leader-Region 
darstellt. Die fertige RES kann unter 
www.leader-bergisches-wasserland.de 
eingesehen werden und steht zum 
Download bereit. 
Die Entscheidung, ob unsere Region – 
Das Bergische Wasserland – als Lea-
der Region anerkannt wird, wird im 
zweiten Quartal 2015 fallen. 
Weitere Informationen:
Weitere Informationen zur Leader- 
Bewerbung des Bergischen Wasser-
landes erfahren Sie unter www.leader- 
bergisches-wasserland.de.
Außerdem informiert die Deutsche Ver-
netztungsstelle ländliche Räume sehr 
umfassend über das Thema Leader.
Ansprechpartner bei der Gemeinde:
Sven Brückner
Tel. 02202 710136
brueckner@odenthal.de

		Osenau im Gesundheitsglück
Das neue Haus der Gesundheit am 
Kreisverkehr Osenau ist nach Meinung 
vieler Menschen eine wahre Augenwei-
de. Man sagt, es passe sich wegen sei-

Zum zweiten stand eine 7-tägige-Feri-
enfahrt nach Königsdorf in Bayern zum 
Bundeszeltlager auf dem Programm. 
Dort machten wir unter anderem eine 
Stadtrally durch München, waren 
schwimmen, wandern, Bullcard fahren 
und klettern.
Zum Schluss kann man sagen, dass 
das Jahr 2014 wieder ein sehr erfolg-
reiches und abwechslungsreiches Jahr 
für die Jugendfeuerwehr Odenthal war 
und mit den gesammelten Erfahrun-
gen, werden wir auch in diesem Jahr 
in bewährter Art und Weise fortfahren. 
Weitere Infos unter:
www.jf-odenthal.de

Jugendfeuerwehr Odenthal in Aktion

		Beratung zu Vorsorge- 
vollmacht, Betreuungs- 
verfügung und Patienten- 
verfügung 

Was tun bei Unfall, Gebrechlichkeit, im 
Alter oder bei Krankheit? Es gibt Situ-
ationen, in denen die Menschen nicht 
mehr selbst über ihre medizinische 
Behandlung, die Kündigung ihrer Woh-
nung oder über ihr Vermögen bestim-
men können. Angehörige, Ärzte oder 
Gerichte müssen dann stellvertretend 
Entscheidungen treffen. Es fällt ihnen 
leichter, wenn die Wünsche des Be-
troffenen rechtzeitig schriftlich festge-
halten worden sind in einer Vorsorge-
vollmacht, einer Betreuungs- und/oder 
Patientenverfügung.
Wer die wichtigsten Aspekte einer 
derartigen Verfügung kennen lernen 
will, hat nach Terminvereinbarung je-
den ersten Donnerstag im Monat im 
Bürgerbüro Odenthal in der Zeit von 
14.00 Uhr – 17.00 Uhr die Möglichkeit 
der Beratung.
Auch ehrenamtliche Betreuerinnen und 
Bevollmächtigte haben die Möglichkeit 
ihre Fragen zu besprechen.
Frau Weißenberg bietet auch gerne im 
Rahmen einer Veranstaltung in z. B. 
Vereinen Informationen zu diesem The-
ma an. Bitte rufen Sie mich an.
Koordinatorin Hanne Weißenberg,
Arbeiter-Samariter-Bund 
Betreuungsverein 02202 9556670 
h.weissenberg@asb-bergisch-land.de

		Begleithunde-Kurs
Der Hegering Odenthal veranstaltet 
vom 23.04.2015 bis 18.06.2015 einen 
Begleithunde-Kurs an dem alle interes-

Haben auch Sie Interesse? Dann mel-
den Sie sich gerne bei der Ehrenamts-
börse Odenthal unter www.eab-oden- 
thal.de oder direkt bei Frau Schmitz, 
Tel. 02202-920136.
Ihre Ehrenamtsbörse Odenthal

		Jahresbericht der Jugend-
feuerwehr Odenthal 2014

Die Jugendfeuerwehr Odenthal ging mit 
42 Jugendlichen in das Jahr 2014. Im 
Laufe des Jahres wurden 3 Jugendli-
che mit Erreichen des 18. Lebensjahres 
in die Aktive Wehr übernommen und 5 
Jugendliche aus der Jugendfeuerwehr 
entlassen. Demgegenüber stehen ins-
gesamt 8 Neuaufnahmen, womit die 
Jugendfeuerwehr Odenthal zum Ende 
des Jahres wieder auf einen Mitglieder-
bestand von 42 Jugendlichen kommt. 
Aber auch im Betreuerteam hat sich et-
was getan. In Blecher konnte Max Jo-
nas und aus Scheuren Fabian Schmid 
als neue Betreuer für die Jugendfeuer-
wehr gewonnen werden. 
Insgesamt wurden im vergangenen 
Jahr 21 Übungsabende absolviert. Da-
von beinhalteten 7 Abende die theore-
tische Ausbildung und 14 Abende wur-
de praktisch ausgebildet. Neben der 
regulären feuerwehrtechnischen Aus-
bildung gingen die Betreuer und Ju-
gendlichen noch gemeinsam ins Kino, 
besichtigten die Berufsfeuerwehr Düs-
seldorf, machten einen Erste-Hilfe-Kurs 
und organisierten eine Weihnachtsfeier 
zum Ende des Jahres. Darüber hinaus 
absolvierten 18 Jugendliche die Ju-
gendflamme Stufe 1 und 9 Jugendliche 
legten die Leistungsspange auf Lan-
desebene ab, das höchste Abzeichen 
in der Deutschen Jugendfeuerwehr. 
Bei den Veranstaltungen der Aktiven 
Freiwilligen Feuerwehr der einzelnen 
Löschgruppen, wie z.B.: den Tag der 
offenen Tür in Blecher sowie der Kir-
mes in Scheuren, erwies sich die Ju-
gendfeuerwehr immer als feste Größe 
und als tatkräftige Unterstützung der 
Aktiven Feuerwehr.
Dennoch gab es im vergangenen Jahr 
zwei Highlights: Zum einen das alljährli-
che Kreiszeltlager, das diesmal von der 
Jugendfeuerwehr Leverkusen ausge-
richtet wurde. Hier mussten die Jugend-
lichen bei verschiedenen Wettbewerben 
und bei einem Geländespiel ihr Können 
unter Beweis stellen. Bei fast allen Wett-
bewerben belegte die Jugendfeuerwehr 
Odenthal wieder die ersten Plätze!

Zwei Generationen gemeinsam am PC
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benötigen oder eine Beratung zu wohn-
umfeldverbessernden Maßnahmen 
und ggf. damit verbundenen baulichen 
Veränderungen in Anspruch nehmen 
möchten, wenden Sie sich bitte an die
Pflege- und Wohnraumberaterin 
Frau Roozen, 
Bergisch Gladbacher Str. 2 (Büro)
Tel.: 02202/710156
E-Mail: pflegeberatung@odenthal.de
Sprechzeiten im Büro: 
mittwochs 8.00 – 12.30 Uhr und 14.00 – 
16.00 Uhr sowie freitags 8.00 – 12.30 Uhr; 
Termine nach Vereinbarung, bei Bedarf 
auch im Hausbesuch.

		Informationen 
aus dem Bürgerbüro 
Brauchtums- und 
Lagerfeuer

Das Abbrennen eines Feuers im Rahmen 
des Brauchtums, z. B. zu Ostern, oder 
als einfaches Lagerfeuer ist in Odenthal 
unter folgenden Bedingungen zulässig:
•  Osterfeuer dürfen nur am Samstag 

vor Ostern oder Ostersonntag im 
Rahmen öffentlicher Veranstaltung 
durchgeführt werden.

•  Es dürfen dazu nur unbehandelte 
Hölzer, trockenes Ast- u. Strauch-
werk, sowie ausgetrocknete Weih-
nachtsbäume verbrannt werden.

•  Nicht verbrannt werden dürfen 
häusliche Abfälle, Sperrmüll, Papier 
und Pappe, Kunststoffe, behandel-
tes Holz, Reifen und andere stark 
rauchentwickelnde Stoffe.

•  Bei Lagerfeuern darf nur trockenes 
Ast-, Spalt- oder Schnittholz ver-
wendet werden. Es dürfen keinerlei 
pflanzliche Abfälle verbrannt werden.

•  Die Anzeigepflicht eines Lagerfeu-
ers beim Bürgerbüro besteht ab ei-
ner Größe von 1,50 m Durchmesser.

•  Gefahren, Nachteile und Behinde-
rungen sind zu vermeiden. Um eine 
Belästigung der Nachbarn in Gren-
zen zu halten, sollten Sie nur gele-
gentlich und zu bestimmten Anläs-
sen ein Feuer entzünden. 

•  Informieren Sie Ihre Nachbarn vor-
her, oder laden Sie sie am besten 
gleich mit ein. Rauchbelästigung 
ist in jedem Fall zu vermeiden. Bei 
starker Rauchentwicklung oder bei 
Funkenflug muss das Feuer sofort 
gelöscht werden.

•  Bei starkem Wind, und bei langan-
haltender Trockenheit darf kein 
Feuer entzündet werden. 

•  Bei Feuern mit einem Durchmesser 
von über 2 m sind folgende Min-
destabstände einzuhalten: 

 –  200 m von zusammenhängenden 
Ortschaften

 –  100 m von Wohngebieten
 –  100 m von Wald und Hecken
 –  50 m von öffentlichen Verkaufsflä-

chen
 –  10 m von Wirtschaftswegen

Rat und Verwaltung

		Infoveranstaltung 
zum „Grundschulverbund 
in Odenthal“

Aufgrund der allgemein zurückgehen-
den Schülerzahlen im Grundschulbe-
reich kann die Grundschule Neschen, 
die derzeit weniger als die im Schul-
gesetz genannte Mindestgröße von 
92 Schüler hat, nicht mehr selbständig 
als eigene Grundschule mit entspre-
chender Schulleitung geführt werden. 
Ein Erhalt des Grundschulstandor-
tes Neschen kann nur noch durch ei-
nen Schulverbund mit einer anderen 
Grundschule ermöglicht werden. 
Daher findet am 21.04.2015 um 18.00 
Uhr in der Aula des Schulzentrums eine 
Informationsveranstaltung zum The-
ma „Grundschulverbund in Odenthal“ 
statt. Hier werden die Rahmenbedin-
gungen für den Schulverbund sowie die 
möglichen Vor- und Nachteile ausführ-
lich dargestellt und erläutert. Begleitet 
wird die Veranstaltung von Vertretern 
der Schulaufsicht, von Schulleiterin-
nen, die einen Grundschulverbund be-
reits führen, der Gemeindeverwaltung 
sowie der örtlichen Politik. 
Zu diesem Informationsabend sind alle 
interessierten Eltern sowie alle Bürge-
rinnen und Bürger aus Odenthal ganz 
herzlich eingeladen. 
Für Rückfragen steht Ihnen Frau 
Anja Weyer, Schulverwaltung Gemein-
de Odenthal, Tel.-Nr.: 02202/710-154, 
E-Mail: weyer@odenthal.de zur Verfü-
gung. 

		Pflegestärkungsgesetz 1 
seit 01.01.2015

Seit dem 01.01.2015 ist das Pflege-
stärkungsgesetz 1 in Kraft, das eine 
spürbare Erweiterung und Verbes-
serung der Entlastungsangebote für 
Angehörige Pflegebedürftiger bringt. 
Gerade Angehörige von Demenzer-
krankten, die die sog. Pflegestufe 0 ha-
ben, sollen durch Zugang zu allen am-
bulanten Leistungen der gesetzlichen 
Pflegeversicherung wie Tagespflege, 
Kurzzeitpflege oder durch zusätzliche 
Leistungen in ambulant betreuten 
Wohngruppen weiter entlastet werden. 
Zusätzliche Betreuungs- und Entlas-
tungsangebote bis zu 104,- € / Mo-
nat werden jetzt von der Pflegekasse 
nicht mehr nur Menschen mit erheblich 
eingeschränkter Alltagskompetenz ge-
währt, sondern allen Pflegebedürftigen.
Der Zuschuss zur Wohnraumanpas-
sung wurde von 2557,- € auf 4000,- € 
angehoben.
Wenn Sie Fragen zur Pflegeversiche-
rung und individuellen Umsetzung des 
neuen Gesetzes haben, wenn Sie ge-
nauere Informationen zu Betreuungs- 
und Entlastungsangeboten in Odenthal 

nes traditionellen bergischen Baustiles 
der Umgebung an. Es sei für Osenau, 
aber auch für ganz Odenthal ein ech-
ter Glanzpunkt am Tor zum Bergischen 
Land.
Untergebracht ist in dem Haus unter 
anderem die moderne Apotheke in der 
Aue, die Kunden nicht nur mit Medika-
menten und dem geschäftstypischen 
Angebot versorgt, sondern zusätzlich 
einen Botenservice sowie ein eigenes 
Kosmetikinstitut zur Verfügung stellt. 
Das Wellness Odenthal bietet seinen 
Kunden in angenehmer Atmosphäre 
ein umfangreiches Angebot verschie-
denster Wellnessanwendungen, Mas-
sagen und Bäder. Ergänzt werden die-
se Offerten durch eine bei den Kunden 
sehr gefragte Fußpflege sowie eine 
Kosmetik inklusive einer Maniküre. 
„Elternschaft leicht gemacht“ ist das 
Motto von Zwei+, einem Institut, das 
seinen großen und kleinen Besuchern 
Hebammenleistungen sowie themen-
bezogene Kurse anbietet.

Haus der Gesundheit am Osenauer Kreisel

Das Haus der Gesundheit sorgt für 
kurze Wege; Neben einer überregiona-
len Praxisgemeinschaft für Orthopädie 
hat auch eine Internistin dort Räum-
lichkeiten bezogen. Patienten erhalten 
ihre von den Ärzten verordneten Me-
dikamente in der im Haus befindlichen 
Apotheke. Für die Verordnungen der 
Physiotherapie stellt die Praxis Physio 
Fit qualifiziertes Personal sowie groß-
zügige Räumlichkeiten zur Verfügung. 
Außerhalb der Heilmittelleistungen 
offeriert die Praxis PhysioFit Interes-
sierten ein Fitnessangebot mit Geräte-
trainings oder beispielsweise Pilates- 
sowie Zumba-Kurse.
Das Haus der Gesundheit bietet allen 
Besuchern ein Stück mehr Lebensqua-
lität.
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UNESCO-Kommission e.V. und die 
Bertelsmann Stiftung.
Für das Schuljahr 2014/15 hat die KGS 
Voiswinkel zum wiederholten Mal eine 
Anerkennungsurkunde vom Jakob-
Muth-Preis bekommen.

		Änderung der 
Gebührenordnung

Am 20. Januar 2015 wurde vom Land-
tag eine Änderung der allgemeinen Ver-
waltungsgebührenordnung beschlos-
sen. Diese sieht eine einmalige Gebühr 
in Höhe von 25,- für die Anmeldung 
eines Hundes nach §11 LandH Gesetz 
NRW vor, welche verpflichtend in allen 
NRW Kommunen eingeführt worden ist.
Das Landeshundegesetz unterscheidet 
drei Kategorien von Hunden:
Große Hunde,
also Hunde die mind. 40 cm groß (Wi-
derristhöhe) oder 20 kg schwer sind 
(§11 LHundG)
Gefährliche Hunde,
also Hunde der folgenden Rassen: Pit-
bull Terrier, American Staffordshire Ter-
rier, Staffordshire Bullterrier, Bullterrier 
oder deren Kreuzungen oder Hunde, 
bei denen im Einzelfall eine Gefährlich-
keit festgestellt wurde (§ 3 LHundG)

•  ... ein Form- und Pflegeschnitt ge-
ringen Umfangs zur Beseitigung 
des Pflanzenzuwachses

•  ... behördlich angeordnete oder 
zugelassene Maßnahmen, die aus 
wichtigen Gründen nicht zu anderer 
Zeit durchgeführt werden können.

Über Ausnahmegenehmigungen bzw. 
Befreiungen entscheidet die untere 
Landschaftsbehörde des Rheinisch- 
Bergischen Kreises. 
Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne 
auch direkt an die untere Landschafts-
behörde des Rheinisch-Bergischen 
Kreises (Tel.: 02202 / 13 2556).
Ordnungsamt Odenthal
Herr Erker
Tel. 02202 / 710131
erker@odenthal.de

		KGS Voiswinkel mit Jakob-
Muth-Preis ausgezeichnet

Der Jakob-Muth-Preis für inklusive 
Schule zeichnet seit 2009 Schulen aus, 
die inklusive Bildung beispielhaft um-
setzen und so allen Kindern die Mög-
lichkeit eröffnen, an hochwertiger Bil-
dung teilzuhaben und ihre individuellen 
Potenziale zu entwickeln. Projektträger 
sind die Beauftragte der Bundesregie-
rung für die Belange behinderter Men-
schen, Verena Bentele, die Deutsche 

•  Beim Anzünden dürfen keineswegs 
Öle oder Benzin (Brandbeschleuni-
ger) verwendet werden. Diese Stoffe 
verunreinigen Luft und Boden. Ver-
wenden Sie also lieber kleine Mengen 
Papier, Grillanzünder oder Holzspäne.

•  Geeignete Löschmittel sind stets 
griffbereit zu halten. 

•  Die Feuerhaufen sind erst kurz vor 
dem Verbrennen zusammen zu 
bringen, wenn zu erwarten ist, dass 
Vögel und Kleintiere im Haufen Un-
terschlupf suchen.

•  Das Feuer ist ständig von 2 Perso-
nen, davon eine über 18 Jahre alt, 
zu beaufsichtigen. 

•  Der Verbrennungsplatz darf erst 
verlassen werden, wenn Feuer und 
Glut erloschen sind.

•  Verbrennungsrückstände sind un-
verzüglich in den Boden einzuarbei-
ten oder mit der Erde abzudecken.

Nicht vergessen
Wer ein Feuer entzündet, ist für die Fol-
gen eines ggf. herbeigeführten Brand-
schadens selbst verantwortlich und hat 
die Kosten eines Feuerwehreinsatzes 
zu zahlen.
Vermeiden Sie einfach jeden Ärger und 
melden Sie bei Bedarf Ihre Veranstal-
tung/Feuer beim Ordnungsamt (02202-
710131) und bei der Feuerwehr (Kreis-
leitstelle – 02202-2380) an, damit Sie 
Ihr Fest genießen können.
Wir wünschen Ihnen bei Ihrem Lager-
feuer oder Osterfeuer viel Spaß.

		Hecken- und Strauchschnitt
Hecken haben in manchen Gebieten 
eine herausragende Bedeutung für 
die Landschaftsgestaltung und auch 
Grundstückseigentümer verwenden 
sie immer wieder gern für die räumli-
che Gliederung und ggf. Umgrenzung 
ihres Gartens. Darüber hinaus bieten 
sie vielen Tier- und Vogelarten Schutz 
und Brutmöglichkeiten. Um diese Tiere 
zu schützen wurde per Bundesnatur-
schutzgesetz verfügt, dass Hecken und 
Sträucher in der Zeit vom 01. März bis 
30. September selbst Schutz genießen.
Die Länder haben diese Vorschrift in 
eigenen Regelungen konkretisiert. Um 
den wildlebenden Tieren einen besse-
ren Schutz der Nist-, Brut-, Wohn- und 
Zufluchtsstätten zu garantieren, ist in 
Nordrhein-Westfalen, und damit auch 
in Odenthal, das Schneiden, Roden 
oder komplette Zerstören von Hecken, 
Wallhecken, Gebüschen, Röhricht- 
und Schilfbeständen ab dem 01. März 
grundsätzlich verboten und erst ab 
01. Oktober wieder zulässig. 
Lediglich bei den nachfolgenden be-
sonderen Sachverhalten sind aus-
nahmsweise zugelassen ... 
•  ... der Schnitt von auf Fuß- und 

Radwegen oder auf die Fahrbahn 
ragenden Zweigen im Rahmen der 
Verkehrssicherungspflicht. Fortsetzung auf S. 12
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Liebe Odenthalerinnen und Odenthaler! 
 
Bereits die Premiere der diesjährigen Produktion der Theater-AG „GO on stage“ am 23.1.2008 zeigte eines deutlich: Der Jah-
resbeginn am Gymnasium Odenthal (GO) steht diesmal ganz im Zeichen von Theater, Kunst und Musik! Mit der Kunst-AG 
stellen wir in dieser Ausgabe deshalb erstmals eine der kreativen Arbeitsgemeinschaften des GO vor.  
 
Vorgestellt… 
 
Etliche Meter Stoff, große Mengen Pappmache, Bastelkleber, dut-
zende Pappschnäbel und Unmengen echter und teils sogar aus 
Shanghai importierter Vogelfedern. – Noch vor einem halben Jahr 
war für den Laien kaum vorstellbar, dass aus diesem Wirrwarr von 
Rohmaterialien derart naturgetreue und originelle Kostüme für die 
Piepmätze aus Aristophanes’ „Vögel“ (s.u.) werden würden. Die 
Arbeit der siebenköpfigen Kunst-AG, die zunächst vor allem im 
Stillen stattfindet, wurde in den drei Aufführungen der „Vögel“ ein-
drucksvoll in Szene gesetzt. Monatelange Detailstudien, Skizzen 
und Experimente mit Schminke und Nähmaschine waren nötig, um 
später die Mitglieder der Theater-AG naturgetreu in die verschie-
densten Vogelarten verwandeln zu können. Erst die akribische 
Arbeit der Künstlerinnen ließ den Pfau authentisch sein Rad im 
prächtigen Federkleid schlagen und verlieh den übrigen Vögeln mit 
langen Krallen, ausgefallenen Schnäbeln und Masken auf ihre je 
eigene Weise Glanz.  
Die Mädchen der Jahrgangsstufen 11 und 12, die sich unter der Leitung von Kunstlehrerin Ursula Lagler-Haese jeden Montag-
nachmittag (6.-8. Stunde) in den Kunsträumen treffen, arbeiten größtenteils schon seit sieben Jahren zusammen, würden sich aber 
über „Nachwuchs“ sehr freuen! Wer gerne künstlerisch aktiv werden und Erfahrungen im Bereich Bodypainting, Kostümdesign 
oder plastisches Gestalten sammeln möchte, ist herzlich willkommen! Als Dankeschön für die grenzenlose Kreativität und Aus-
dauer winkt der Kunst-AG nun ein professionelles Schminktraining, um ihre fabelhafte Arbeit noch weiter zu perfektionieren. 
                       Charlotte & Clara Bamberger 
 

Aufgeführt… 
 

 
 

Danke „GO on Stage“! 
 
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala – so 
oder so ähnlich hörte man die begeis-
terten Theatergänger in Odenthal nach 
der Premiere des Theaterstücks „Die 
Vögel“ vor sich hin singen. Die Schau-
spieler der Theater-AG „GO on stage“ 
unter Leitung von Frank Schaffrath er-
zählten, tanzten und sangen die schrille 
Komödie frei nach Aristophanes. 
Zwei Abenteurer aus Athen ziehen los, 
um mit den schrägsten und buntesten 
Vögeln eine neue Stadt – Wolkenku-
ckucksheim – zu gründen. Während-
dessen toben auf dem Olymp amüsante 
Konflikte zwischen den Göttinnen, die 
ihre Macht durch Wiedehopf, Pfau, Kie-
bitz und Co bedroht sehen. Bei der ab-
schließenden Vogelhochzeit zwischen 
Göttin und Gefieder wurde das Publikum 
zum gemeinsamen „Fiderallala“ mitgeris-
sen. 
Die farbenfrohen und exotischen Kos-
tüme der Kunst-AG, die grandiose musi-

kalische Unterstützung des 12er Musik-
grundkurses unter Leitung von Musikleh-
rerin Eva Michaelis, die sogar selbst in 
die Tasten von Akkordeon und Klavier 
griff, die gekonnten Anspielungen auf 
den Odenthaler Schulalltag und natürlich 
die souveräne Leistung der Odenthaler 
Schauspieler führten wie gewohnt zu 
einer rundum gelungenen Darstellung 
und verliehen der antiken Komödie wahr-
lich Flügel.      Vanessa Steinkrüger & Tim Hilken 
 
Zurückgeblickt... 
 

Hereinspaziert!  
Tag der offenen Tür am GO 

 
Samstagmorgen, 1. Dezember 2007, 
9.00 Uhr: Immer mehr Menschen strö-
men in das Schulzentrum. Nein, sie 
haben sich nicht im Datum geirrt. Es ist 
Tag der offenen Tür am GO! 
Mit Wunderkerzen stimmungsvoll von der 
Einrad-AG eröffnet bot dieser Tag den 
Besuchern und Besucherinnen die Mög-
lichkeit, Einblick zu nehmen in das Leben 
und Lernen am GO: Neben dem Besuch 
von Unterrichtsmitschauen in den Jahr-
gangsstufen 5, 6 und 11 und eindrucks-
vollen Experimenten in den Naturwissen-
schaften bestand auch die Möglichkeit, 
den „Kreativen“ des GO über die Schul-
ter zu schauen: Die verschiedenen The-
ater-AGs freuten sich über Besucher bei 
Werkstattproben, die Tanz-AG und der 
Sportkurs 13 zeigten indische Tänze, die 
Lust machten, sich beim Arbeitskreis 
„KulturWelten“ näher über unsere südin-
dische Partnerschule in Palliagaram zu 

informieren. Die Deutschkurse der Jahr-
gangsstufe13 zeigten gemeinsam mit der 
Klasse 8c Arbeiten rund um das Thema 
„Expressionismus“ und gestalteten eine 
bunte Ausstellung, die in Gedichten, 
Bildern und Filmen zu einem Streifzug 
durch die Mentalität jener Epoche einlud.  
Die Technikinteressierten konnten sich 
derweil in die 
Geheimnisse 
der digitalen Ta-
feln einweihen 
lassen. Informa-
tiklehrer Daniel 
Garmann (Foto) 
erklärte den 
Jüngsten den 
Umgang mit 
„Lego-Mind-
storms“, einer 
autonomen Pro-
grammierung für 
Legoroboter. Damit nach all diesen Ein-
drücken niemand zu hungern brauchte, 
stand die Jahrgangsstufe 13 mit einer 
umfangreichen Auswahl an Kuchen, 
Gebäck und Kaffee im PZ bereit. Die 
Stufe 11 führte die Gäste durch die Ge-
bäude und half tatkräftig beim Auf- und 
Abbau. Vielen Dank dafür! 
Der Erlös des am Nachmittag von der 
Schülervertretung organisierten Trödel-
markts ist für den Ausbau der Schule in 
Palliagaram bestimmt. Ein besonderes 
„Dankeschön“ geht hier an die Klasse 5d, 
die die Hälfte ihres erwirtschafteten Ge-
winns ebenfalls nach Südindien spendet.  

Katharina Krieger &  
Katharina Bamberger  

 

pr-ag@gymnasium-odenthal.de 
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Unsere Prüfung hat zu keinen Einwen-
dungen geführt.
Nach unserer Beurteilung auf Grund 
der bei der Prüfung gewonnenen Er-
kenntnisse entspricht der Gesamtab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften 
und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzgesamtlage. Der Gesamtlage-
bericht steht in Einklang mit dem Ge-
samtabschluss, vermittelt insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Konzerns und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.
Schlussbemerkung
Den vorstehenden Prüfungsbericht ein-
schließlich des im Prüfungsbericht wie-
dergegebenen Bestätigungsvermerks 
erstatten wir in Übereinstimmung mit 
den gesetzlichen Vorschriften und dem 
Prüfungsstandard zu den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berichterstat-
tung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 
450).“
Münster, am 26. Juni 2014
Die Feststellung des Gesamtabschlus-
ses 2010 mit allen Anlagen sowie der 
Beschluss über die Jahresrechnung 
und die Entlastung des Bürgermeis-
ters liegen bis zur Feststellung des 
folgenden Gesamtabschlusses 2011 
(planmäßig am 23.06.2015) im Rathaus 
der Gemeinde Odenthal, Altenber-
ger-Dom-Straße 31, 1. Stock, im Büro 
des Kämmerers, während der Dienst-
stunden der Gemeindeverwaltung öf-
fentlich aus.
Odenthal, den 05.03.2015
Der Bürgermeister
gez.: Roeske
 

		Aufforderung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen für die 
am 13.09.2015 stattfindende 
Bürgermeisterwahl

Gemäß 75 b der Kommunalwahlord-
nung – KWahlO – vom 31.08.1993 (GV. 
NRW. S. 592), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 03. Dezember 2013 
(GV. NRW. S. 730) fordere ich zur Ein-
reichung von Wahlvorschlägen für die 
Wahl des Bürgermeisters der Gemein-
de Odenthal auf.
Für die Wahlvorschläge sind amtliche 
Vordrucke zu verwenden, die vom 
Wahlamt der Gemeinde Odenthal, Al-
tenberger-Dom-Str. 31, 51519 Oden-
thal, während der Dienststunden auf 
Verlangen kostenlos abgegeben wer-
den oder unter der Telefon-Nr. 02202 
/ 710-110 angefordert werden können.
Auf die Bestimmungen der §§ 46 b 
bis 46 e des Kommunalwahlgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 30.06.1998 (GV. NRW. S. 454, ber. 
S. 509 und 1999 S. 70), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 01.10.2013 

2010 festgestellt und dem Bürgermeis-
ter für die Ausführung des Haushalts-
jahres 2010 Entlastung ohne Vorbehalt 
erteilt.
Der Rechnungsprüfungsausschuss hatte 
sich zuvor in seiner Sitzung am 08.11. 
2014 nachfolgendem Bestätigungs-
vermerk der Concunia Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft GmbH aus Münster 
einstimmig angeschlossen:
Bestätigungsvermerk des Wirtschafts-
prüfers:
„Wir haben den Gesamtabschluss – 
bestehend aus Gesamtbilanz, Ge-
samtergebnisrechnung und Gesamt-
anhang – und den Gesamtlagebericht 
der Gemeinde Odenthal für das Haus-
haltsjahr vom 1. Januar bis 31. De-
zember 2010 geprüft. Die Aufstellung 
des Gesamtabschlusses nach den 
gemeinderechtlichen Vorschriften von 
Nordrhein-Westfalen liegt in der Ver-
antwortung des Bürgermeisters der 
Gemeinde. Unsere Aufgabe ist es, auf 
der Grundlage der von uns durchge-
führten Prüfung eine Beurteilung über 
den Gesamtabschluss und über den 
Gesamtlagebericht abzugeben.
Wir haben unsere Gesamtabschluss-
prüfung gemäß § 116 Abs. 6 GO NRW 
und entsprechend §317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung vorgenommen. Da-
nach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten 
und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Gesamtabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch 
den Gesamtlagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags- und Finanzgesamtlage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Fest-
legung der Prüfungshandlungen wer-
den die Kenntnisse über die Geschäfts-
tätigkeit und über das wirtschaftliche 
und rechtliche Umfeld des Konzerns 
sowie die Erwartungen über mögliche 
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Gesamtabschluss 
und Gesamtlagebericht überwiegend 
auf der Basis von Stichproben beur-
teilt. Die Prüfung umfasst die Beurtei-
lung der Jahresabschlüsse der in den 
Gesamtabschluss einbezogenen ver-
selbständigten Aufgabenbereiche, die 
Beurteilung der Abgrenzung des Kon-
solidierungskreises, der angewandten 
Bilanzierungs- und Konsolidierungs-
grundsätze und der wesentlichen Ein-
schätzungen des Bürgermeisters sowie 
die Würdigung der Gesamtdarstellung 
des Gesamtabschlusses und des Ge-
samtlageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hin-
reichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet.

Hunde sonstiger Rassen,
also Hunde folgender Rassen: Alano, 
American Bulldog, Bullmastiff, Mastiff, 
Mastino Espanol, Mastino Napolitano, 
Fila Brasileiro, Dogo Argentino, Rott-
weiler, Tosa Inu (§ 10 LHundG)
Die Gemeinde Odenthal wird diese 
Gebühr ab dem 01. April 2015 für jede 
Neuanmeldung erheben. Für bis zu die-
sem Zeitpunkt gemeldete Hunde wird 
sich nichts ändern. Eine nachträgliche 
Erhebung der Gebühr erfolgt nicht.

Bekanntmachungen

		Folgende Bekanntmachung 
gilt für das Gebiet der 
Gemeinde Odenthal – außer 
für den Bereich Eikamp –: 
Bekanntmachung

Der Wasserversorgungsverband Rhein- 
Wupper, Schürholz 38, 42929 
Wermels kirchen, gibt bekannt: 
Neben der Versorgung mit Trinkwas-
ser des Wasserversorgungsverbandes 
Rhein-Wupper werden einige Mit-
gliedsgemeinden teilweise mit Trink-
wasser des Aggerverbandes versorgt. 
Laut § 16 Abs. 4 der Trinkwasser-
verordnung vom 21. Mai 2001 in der 
Fassung von 2013 erfolgt hiermit die 
Bekanntgabe aller bei der Trinkwas-
seraufbereitung des Wasserversor-
gungsverbandes Rhein-Wupper und 
des Aggerverbandes verwendeten Zu-
satzstoffe: 
als Flockungsmittel:
PAC (Polyaluminiumchlorid);
Eisen(III)-chlorid (Aggerverband)
zur pH-Werteinstellung:
Calciumhydroxid, Calciumcarbonat, 
Kohlensäure
zur Oxidation: Ozon
zur Desinfektion: 
Chlordioxid; Chlor(Aggerverband) 
Wasserversorgungsverband 
Rhein-Wupper 
Odenthal, den 06.03.2015
Der Bürgermeister
gez.: Roeske

		Bekanntmachung des 
Gesamtabschlusses zum 
31.12.2010 der Gemeinde 
Odenthal 

Gemäß § 96 Abs. 1 und Abs. 2 der 
Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 
10.02.2015 (GV. NRW. S. 203) wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht:
Auf Empfehlung des Rechnungsprü-
fungsausschusses hat der Gemeinde-
rat in seiner Sitzung am 09.12.2014 
den Gesamtabschluss des Jahres 
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nach dem Muster der Anlage 13 b 
zur KWahlO; die Bescheinigung 
kann auch auf dem Wahlvor-
schlag nach dem Muster der An-
lage 11 d zur KWahlO abgege-
ben werden.

 –  bei Wahlvorschlägen von Par-
teien und Wählergruppen eine 
Ausfertigung der Niederschrift 
über die Versammlung der Partei 
oder Wählergruppe zur Aufstel-
lung des Bewerbers (Anlage 9 c 
zur KWahlO) mit der nach § 17 
Abs. 8 KWahlG vorgeschriebe-
nen Versicherung an Eides Statt 
(Anlage 10 c KWahlO)

 –  ggf. die erforderliche Zahl von Un-
terstützungsunterschriften (Anla- 
ge 14c KWahlO) nebst Beschei-
nigung d. Wahlrechts des Unter-
zeichners (Anlage 15 KWahlO); 
letztere kann auch auf dem Form-
blatt für die Unterstützungsunter-
schriften abgegeben werden

 –  sofern sich Beamte oder Ange-
stellte nach § 13 Abs. 1 oder 6 
des KWahlG bewerben, eine Be-
scheinigung über ihr Dienst- und 
Angestelltenverhältnis, falls der 
Wahlleiter dies „zur Behebung 
von Zweifeln“ für erforderlich hält.

Die Wahlvorschläge für die Wahl des 
Bürgermeisters in Odenthal sind spä-
testens bis zum 27.07.2015 (48. Tag 
vor der Wahl), 18.00 Uhr (Ausschluss-
frist) beim Wahlleiter der Gemeinde 
Odenthal im Rathaus, Altenberger- 
Dom-Str. 31, Zimmer Nr. 5, einzureichen.
Es wird dringend empfohlen, die 
Wahlvorschläge frühzeitig vor diesem 
Termin einzureichen, damit etwaige 
Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvor-
schläge berühren, vorher noch beho-
ben werden können.
Odenthal, den 26.03.2015
gez.: Bosbach
Wahlleiter

		3. Änderung der Satzung 
über die Festsetzung der 
Steuersätze für die Realsteu-
ern der Gemeinde Odenthal 
vom 09.12.2008, zuletzt geän-
dert mit der 2. Änderungs- 
satzung vom 18.02.2014

Hebesatzsatzung der Gemeinde 
Odenthal vom 12. März 2015
Aufgrund der §§ 7, 41 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-West-
falen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 10.02.2015 (GV. NRW. S. 203) hat 
der Rat der Gemeinde Odenthal in sei-
ner Sitzung am 12.03.2015 folgende 
Satzung beschlossen:

§ 1
Die Steuersätze für die Gemeindesteu-
ern werden ab dem Haushaltsjahr 2015 
wie folgt festgesetzt:

ten unterzeichnet sein, so sind 
die Unterschriften auf amtlichen 
Formblättern nach Anlage 14 c zur 
KWahlO zu erbringen. Dabei ist fol-
gendes zu beachten:

 –  Die Formblätter werden auf An-
forderung vom Wahlleiter kos-
tenfrei geliefert.

     Bei der Anforderung sind die Be-
zeichnung der Partei oder Wähl-
ergruppe, die den Wahlvorschlag 
einreichen will, bei Einzelbewer-
bern das Kennwort, sowie Famili-
enname, Vornamen und Wohnort 
des vorzuschlagenden Bewer-
bers anzugeben. Parteien oder 
Wählergruppen haben ferner die 
Aufstellung des Bewerbers in 
einer Mitglieder- oder Vertreter-
versammlung zu bestätigen. Der 
Wahlleiter hat diese Angaben im 
Kopf der Formblätter zu vermer-
ken.

 –  Die Wahlberechtigten, die einen 
Wahlvorschlag unterstützen, 
müssen dies auf dem Formblatt 
persönlich und handschriftlich 
unterschreiben; neben der Un-
terschrift sind Familienname, 
Vornamen, Tag der Geburt, An-
schrift (Hauptwohnung) des Un-
terzeichners anzugeben sowie 
der Tag der Unterzeichnung.

 –  Für jeden Unterzeichner ist auf 
dem Formblatt nach Anlage 14c 
oder gesondert (auf Wunsch) eine 
Bescheinigung seiner Gemeinde 
nach dem Muster der Anlage 15 
zur KWahlO beizufügen, dass er 
im Wahlbezirk wahlberechtigt ist.

 –  Ein Wahlberechtigter darf nur 
einen Wahlvorschlag unterzeich-
nen, hat jemand mehrere Wahl-
vorschläge unterzeichnet, so 
ist seine Unterschrift auf allen 
Wahlvorschlägen ungültig; die 
gleichzeitige Unterzeichnung ei-
nes Wahlvorschlags für einen 
Wahlbezirk und einer Reservelis-
te bleibt unberührt.

  Die Unterzeichnung eines Wahl-
vorschlags durch den Bewerber 
ist zulässig, wenn dieser in der Ge-
meinde wahlberechtigt ist.

1.5  Dem Wahlvorschlag sind ferner 
beizufügen:

 –  die Zustimmungserklärung des 
Bewerbers nach dem Muster der 
Anlage 12 c zur KWahlO; die Er-
klärung kann auch auf dem Wahl-
vorschlag nach dem Muster der 
Anlage 11 d zur KWahlO abge-
geben werden. Dabei hat der Be-
werber zu versichern, dass er für 
keine andere Wahl zum Bürger-
meister oder Landrat kandidiert. 
Die ordnungsgemäße Abgabe 
der Zustimmungserklärung bis 
zum Ablauf der Einreichungsfrist 
ist Voraussetzung für die Abgabe 
eines gültigen Wahlvorschlags.

 –  eine Wählbarkeitsbescheinigung 

(GV. NRW. S. 564) und des § 75 a und 
b KWahlO weise ich hin.
Insbesondere bitte ich zu beachten:
1.  Wahlvorschläge für das Amt des 

Bürgermeisters
1.1  Der Wahlvorschlag für das Amt des 

Bürgermeisters soll nach dem 
Muster der Anlage 11 d zur 
KWahlO eingereicht werden. Er 
muss enthalten:

 –  Den Namen und ggf. die Kurzbe-
zeichnung der Partei oder Wäh-
lergruppe, die den Wahlvorschlag 
einreicht; andere Wahlvorschläge 
können durch ein Kennwort des 
Wahlvorschlagsträgers gekenn-
zeichnet werden;

 –  Familiennamen, Vornamen, Be-
ruf, Tag der Geburt, Geburtsort 
und Anschrift (Hauptwohnung) 
sowie Staatsangehörigkeit des 
Bewerbers.

1.2  Der Wahlvorschlag einer Partei 
oder Wählergruppe muss von der 
für das Wahlgebiet zuständigen 
Leitung unterzeichnet sein (§ 15 
Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Bei an-
deren Wahlvorschlägen muss der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags 
im Wahlgebiet wahlberechtigt sein.

  Gemeinsame Wahlvorschläge sind 
zulässig. Wird eine Person von 
mehreren Parteien oder Wähler-
gruppen als gemeinsamer Bewer-
ber benannt, ist sie hierzu in gehei-
mer Abstimmung entweder in einer 
gemeinsamen Versammlung oder 
in getrennten Versammlungen der 
Wahlvorschlagsträger zu wählen.

  Aus dem Wahlvorschlag sollen 
ferner Namen und Anschrift der 
Vertrauensperson und der stellver-
tretenden Vertrauensperson her-
vorgehen.

1.3  Wahlvorschläge der Parteien und 
Wählergruppen, die in der im Zeit-
punkt der Wahlausschreibung 
laufenden Wahlperiode nicht un-
unterbrochen in der Vertretung 
der Stadt, in der Vertretung des 
zuständigen Kreises, im Landtag 
oder im Bundestag vertreten sind, 
müssen außerdem von mindestens 
160 Wahlberechtigten der Gemein-
de persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet sein; dies gilt auch 
für Wahlvorschläge von Einzelbe-
werbern. Die Wahlberechtigung 
ist nachzuweisen. Die ordnungs-
gemäße Unterzeichnung mit dem 
Nachweis der Wahlberechtigung 
bis zum Ablauf der Einreichungs-
frist ist Voraussetzung für das 
Vorliegen eines gültigen Wahlvor-
schlags, es sei denn, der Nach-
weis kann infolge von Umständen, 
die der Wahlvorschlagsberechtigte 
nicht zu vertreten hat, nicht recht-
zeitig erbracht werden.

1.4  Muss ein Wahlvorschlag von 
min destens 160 Wahlberechtig-
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 −  Schutzgut Luft und Klima:
     Luftströmungen; Siedlungsklima-

tische Funktionen
 −  Schutzgut Kultur- und Sachgüter:
     Kultur- und sonstige Sachgüter
Die Unterlagen zu den genannten um-
weltbezogenen Informationen können 
während der Auslegung eingesehen 
werden.

 

 

Der vorgenannte Entwurf zu der Be-
bauungsplanänderung einschließlich 
der Begründung inkl. Umweltberichte, 
liegen in der Zeit von
Montag, den 13.04.2015 bis ein-
schließlich Freitag, den 15.05.2015
im Geschäftsbereich III –Bauen & Tech-
nische Dienste– der Gemeinde Oden- 
thal, Altenberger-Dom-Straße 29, 51519 
Odenthal, während der Dienststunden
montags bis donnerstags
 von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
freitags von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
sowie jeden 1. Donnerstag im Monat
 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
aus.
Während der öffentlichen Auslegung 
können von jedermann Anregungen 
und Bedenken zu den Planabsichten 
schriftlich vorgebracht oder im Ge-
schäftsbereich III –Bauen & Techni-
sche Dienste– der Gemeinde Odenthal 
zur Niederschrift gegeben werden.
Über die Anregungen und Bedenken 
entscheidet der Ausschuss für Planen 
und Bauen der Gemeinde Odenthal.
Odenthal, den 26.02.2015
Der Bürgermeister
gez.: Roeske

		Bekanntmachung 
über das Inkrafttreten der 
3. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 7/1 –Blecher–

Der Rat der Gemeinde Odenthal hat in 
seiner Sitzung am 12.03.2015 die 3. Än-

zeiger – Ausgabe Hückeswagen und 
Ausgabe Radevormwald sowie Bergi-
sche Morgenpost – Ausgabe Hückes-
wagen und Ausgabe Radevormwald) 
öffentlich bekannt gemacht worden. 
Gemäß § 11 Abs. 2 GkG NRW i.V.m. 
§ 20 Satz 1 der Verbandssatzung tritt 
die Neufassung der Verbandssatzung 
am Tag nach der Bekanntmachung, 
dies ist hier der 21.12.2014, in Kraft.
Auf die öffentliche Bekanntmachung 
wird hingewiesen.
Odenthal, den 26.03.2015
Der Bürgermeister
gez.: Roeske
 

		Bekanntmachung
Der Ausschuss für Planen und Bauen 
der Gemeinde Odenthal als zustän- 
diger Fachausschuss hat in seiner Sit-
zung am 29.01.2015 folgenden Be-
schluss gefasst:
–  Beteiligung der Öffentlichkeit 

und der Behörden zur 22. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 6 
–Glöbusch– gemäß § 3 Abs. 2 und 
§ 4 Abs. 2 des Baugesetzbuches 
(BauGB)

Wesentlicher Inhalt der Änderung:
−  Verzicht auf eine planungsmäßi-

ge Fußwegeverbindung im Be-
reich der Straße „Am Buschfeld“ 
und der „Schlinghofener Straße“ 
im Ortsteil Glöbusch

Planungsziel:
−  Herausnahme eines im Bebauungs-

plan ausgewiesenen Fußweges
Es sind folgende Arten umweltbezoge-
ner Informationen verfügbar:
1.  Umweltbezogene Informationen in 

Fachgutachten:
 −  Vereinfachte Eingriffs-/Kompen-

sationsberechnung
 −  Weitere Fachgutachten liegen 

nicht vor
2.  Im Rahmen des Umweltberichtes 

liegen für die jeweiligen Schutz- 
güter folgende Arten von umweltre-
levanten Informationen vor:

 −  Schutzgut Mensch und seine 
Gesundheit: 

     Belastungen durch Lärm und 
Emissionen/Immissionen; Schall-
technische Orientierungswerte

 −  Schutzgut Landschaft; Land-
schafts- bzw. Ortsbild: 

     Visuelles Erscheinungsbild zum 
Landschaftsausschnitt

 −  Schutzgut Pflanzen und Tiere: 
     Biotop- und Artenschutzfunktion; 

Artenschutzprüfung
 −  Schutzgut Boden:
     Geologischer Untergrund; Boden-

aufbau
 −  Schutzgut Wasser:
     Oberflächengewässer; Grund-

wasser; Schmutz- und Nieder-
schlagswasser

1.  Grundsteuer
    a)  für land- und forstwirtschaftliche 

Betriebe (Grundsteuer A) 220 v.H.
    b)  für die Grundstücke (Grundsteuer 

B) 490 v.H.
2. Gewerbesteuer 424 v.H.

§ 2
Die in § 1 genannten Hebesätze gelten 
für das Jahr 2015 hinaus bis zu dem 
Zeitpunkt, in dem sie durch Ratsbe-
schluss geändert werden.

§ 3
Diese Satzung tritt zum 01.01.2015 in 
Kraft.
Bekanntmachungsanordnung:
1. Hinweis gem. § 7 Abs. 6 GO NW
Die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfa-
len (GO NW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 10.02.2015 (GV. NRW. 
S. 203) kann gegen die Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit der Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn
a)  eine vorgeschriebene Genehmi-

gung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b)  diese Satzung ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden,

c)  der Bürgermeister hat den Ratsbe-
schluss vorher beanstandet oder

d)  der Form- und Verfahrensmangel 
ist gegenüber der Gemeinde vor-
her gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

2.  Die vorstehende 3. Änderung der 
Hebesatzsatzung der Gemeinde 
Odenthal ab dem Haushaltsjahr 
2015 vom 12. März 2015 wird hiermit 
in vollem Wortlaut bekannt gemacht.

Odenthal, den 12. März 2015
Der Bürgermeister
gez.: Roeske

		Amtliche Bekanntmachung 
Neufassung der Satzung 
des Bergischen Transport-
verbandes (Verbandssat-
zung BTV)

Die Verbandsversammlung des BTV 
hat die Neufassung seiner Verbands-
satzung in der Sitzung am 06.11.2014 
beschlossen.
Die Verbandssatzung ist mit seiner 
Zustimmung durch den Landrat des 
Oberbergischen Kreises als untere 
staatliche Verwaltungsbehörde zum 
20.12.2014 in den Bekanntmachungs-
organen für den Oberbergischen Kreis 
(Oberbergischer Anzeiger, Oberber-
gische Volkszeitung und Bergische 
Landeszeitung – Ausgabe Bergische 
Rundschau, Remscheider Generalan-
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		Bekanntmachung
Der Ausschuss für Planen und Bauen 
der Gemeinde Odenthal als zuständiger 
Fachausschuss hat in seiner Sitzung am 
10.03.2015 folgenden Beschluss gefasst:
–  Beteiligung der Öffentlichkeit 

und der Behörden zur 1. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 40 
–Obererberich– gemäß § 3 Abs. 2 
und § 4 Abs. 2 des Baugesetzbu-
ches (BauGB)

Planungsziel:
−  Ausweisung einer überbaubaren 

Fläche im Bereich des Schleh-
dornweges im Ortsteil Erberich 
zwecks Errichtung eines Einfami-
lienhauses.

Es sind folgende Arten umweltbezoge-
ner Informationen verfügbar:
1.  Umweltbezogene Informationen in 

Fachgutachten:
 −  Planungsgruppe Grüner Winkel 

aus Nümbrecht (November 2014) 
Fachbeitrag zur Artenschutzprü-
fung zur 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 40 –Obererberich–; 

     Thema: Artenschutzbelange
 −  Planungsgruppe Grüner Winkel 

aus Nümbrecht (November 2014) 
Landschaftspflegerischer Fach-
beitrag zur 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 40 –Ober-
erberich–; 

     Thema: Ermittlung und Bewertung 
der planungsrelevanten Schutz-
güter; Artenschutzrechtliche Maß- 
nahmen; Ermittlung von Art und 
Umfang der zu erwartenden Ein-
griffe; Landschaftspflegerische 
Maßnahmen; Bilanzierung; Kom-
pensationsmaßnahmen innerhalb 
des Plangebietes

2.  Im Rahmen des Umweltberichtes 
liegen für die jeweiligen Schutzgü-
ter folgende Arten von umweltrele-
vanten Informationen vor:

 −  Schutzgut Mensch und seine Ge-
sundheit: 

     Belastungen durch Lärm und 
Emissionen/Immissionen; Schall-
technische Orientierungswerte

 −  Schutzgut Landschaft; Land-
schafts- bzw. Ortsbild:

     Visuelles Erscheinungsbild zum 
Landschaftsausschnitt

 −  Schutzgut Pflanzen und Tiere: 
     Biotop- und Artenschutzfunktion; 

Artenschutzprüfung
 − Schutzgut Boden:
     Geologischer Untergrund; Boden-

aufbau
 − Schutzgut Wasser:
     Oberflächengewässer; Grund-

wasser; Schmutz- und Nieder-
schlagswasser

 −  Schutzgut Luft und Klima:
     Luftströmungen; Siedlungsklima-

tische Funktionen
 −  Schutzgut Kultur- und Sachgüter:
     Kultur- und sonstige Sachgüter

 c)  der Bürgermeister hat den Ratsbe-
schluss vorher beanstandet oder

 d)  der Form- oder Verfahrensman-
gel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.  

2)  Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 
bis 3 des Baugesetzbuches beacht-
liche Verletzung der dort bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 des Baugesetzbuches 
beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplanes und nach § 214 
Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbu-
ches beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs sind dann unbe-
achtlich, wenn sie nicht gem. § 215 
BauGB innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung dieser Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde 
Odenthal geltend gemacht worden 
sind. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften oder den Mangel der 
Abwägung begründen soll, ist dar-
zulegen.

3)  Auf die Vorschriften des § 44 
Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
des BauGB über die Entschädigung 
der durch den Bebauungsplan ein-
getretenen Vermögensnachteile 
sowie über die Fälligkeit und das 
Erlöschen entsprechender Ent-
schädigungsansprüche wird hiermit 
hingewiesen.

4)  Ort und Zeit der Einsichtnahme so-
wie die aufgrund des Baugesetzbu-
ches und der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen er-
forderlichen Hinweise werden hier-
mit öffentlich bekannt gemacht.

Odenthal, den 13. März 2015
Der Bürgermeister
gez.: Roeske

derung des Bebauungsplanes Nr. 7/1 
–Blecher– als Satzung beschlossen. 
Dem Bebauungsplan ist beigefügt eine 
Begründung und ein Umweltbericht.
Planziel
Planziel der 3. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 7/1 –Blecher– ist die 
Erweiterung des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes und die Aus-
weisung von überbaubaren Flächen 
(Bestandschutz) im Bereich der Gar-
tenstraße in Odenthal-Blecher.
Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende vom Rat der Gemein-
de beschlossene Satzung wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht.
Gemäß § 2 Abs. 3 der Bekanntma-
chungsverordnung (BekanntmVO) wird 
hiermit bestätigt, dass der Wortlaut 
der Satzung mit dem Ratsbeschluss 
vom 12.03.2015 übereinstimmt und 
die Bekanntmachung dem Verfahren 
gemäß § 2 Abs. 1 und 2 der geltenden 
Bekanntmachungsverordnung vom 
26.08.1999 (GV NW S.516/SGV NW 
2023) entspricht. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 
3. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 7/1 –Blecher– gemäß § 10 Abs. 3 
Baugesetzbuch (BauGB) in Kraft.
Hinweise:
Die 3. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 7/1 –Blecher– wird während der 
Dienststunden 
montags bis donnerstags
 von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
 und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
sowie jeden 1. Donnerstag im Monat
 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
im Geschäftsbereich III –Bauen & 
Technische Dienste– der Gemeinde 
Odenthal, Altenberger-Dom-Straße 29, 
zu jedermanns Einsicht bereitgehalten.
Über den Inhalt des Planes sowie über 
die Begründung und über den Umweltbe-
richt wird auf Verlangen Auskunft erteilt.
Unter Beachtung des § 244 BauGB 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.2004 (BGBI. I, S. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I 
S. 1548) ergehen folgenden Hinweise:
1)  Die Verletzung von Verfahrens- oder 

Formvorschriften gemäß § 7 Abs. 6 
der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV NRW S. 666), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 
878), kann gegen die Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Ver-
kündung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn, 

 a)  eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt,

 b)  die Satzung ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden,
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Unter Beachtung des § 244 BauGB 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.2004 (BGBI. I, S. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I 
S. 1548) ergehen folgenden Hinweise:
1)  Die Verletzung von Verfahrens- oder 

Formvorschriften gemäß § 7 Abs. 6 
der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV NRW S. 666), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 
878), kann gegen die Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Ver-
kündung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn, 

 a)  eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt,

 b)  die Satzung ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden,

 c)  der Bürgermeister hat den Ratsbe-
schluss vorher beanstandet oder

 d)  der Form- oder Verfahrensman-
gel ist gegenüber der Gemeinde 
vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.  

2)  Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 
bis 3 des Baugesetzbuches beacht-
liche Verletzung der dort bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, eine unter Berücksichtigung 
des § 214 Abs. 2 des Baugesetz-
buches beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplanes und nach § 214 Abs. 
3 Satz 2 des Baugesetzbuches be-
achtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs sind dann unbeachtlich, 
wenn sie nicht gem. § 215 BauGB 
innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung dieser Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde Odenthal 
geltend gemacht worden sind. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften 
oder den Mangel der Abwägung be-
gründen soll, ist darzulegen.

3)  Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des 
BauGB über die Entschädigung der 
durch den Bebauungsplan einge-
tretenen Vermögensnachteile sowie 
über die Fälligkeit und das Erlöschen 
entsprechender Entschädigungs-
ansprüche wird hiermit hingewiesen.

4)  Ort und Zeit der Einsichtnahme so-
wie die aufgrund des Baugesetzbu-
ches und der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen er-
forderlichen Hinweise werden hier-
mit öffentlich bekannt gemacht.

Odenthal, den 13. März 2015
Der Bürgermeister
gez.: Roeske

Planziel
Planziel der 1. Ergänzung der Sat-
zung nach § 34 Abs. 4 Baugesetzbuch 
(BauGB) für den im Zusammenhang 
bebauten Ortsteil –Altehufe– ist die Er-
weiterung des Geltungsbereiches der 
Innenbereichssatzung zwecks Errich-
tung eines Einfamilienwohnhauses im 
Bereich der Alten-Wipperfürther-Stra-
ße in Odenthal-Altehufe.
Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende vom Rat der Gemein-
de beschlossene Satzung wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht.
Gemäß § 2 Abs. 3 der Bekanntma-
chungsverordnung (BekanntmVO) wird 
hiermit bestätigt, dass der Wortlaut 
der Satzung mit dem Ratsbeschluss 
vom 12.03.2015 übereinstimmt und 
die Bekanntmachung dem Verfahren 
gemäß § 2 Abs. 1 und 2 der geltenden 
Bekanntmachungsverordnung vom 
26.08.1999 (GV NW S.516/SGV NW 
2023) entspricht. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 
1. Ergänzung der Satzung nach § 34 
Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) für den 
im Zusammenhang bebauten Ortsteil –
Altehufe 1– gemäß § 10 Abs. 3 Bauge-
setzbuch (BauGB) in Kraft.

Hinweise:
Die 1. Ergänzung der Satzung nach 
§ 34 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) 
für den im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil –Altehufe 1– wird während der 
Dienststunden 
montags bis donnerstags
 von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
 und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
sowie jeden 1. Donnerstag im Monat
 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
im Geschäftsbereich III –Bauen & 
Technische Dienste– der Gemeinde 
Odenthal, Altenberger-Dom-Straße 29, 
zu jedermanns Einsicht bereitgehalten.
Über den Inhalt des Planes sowie über 
die Begründung wird auf Verlangen 
Auskunft erteilt.

Die Unterlagen zu den genannten um-
weltbezogenen Informationen können 
während der Auslegung eingesehen 
werden.

Der vorgenannte Entwurf zu der Be-
bauungsplanänderung einschließlich 
der Begründung inkl. Umweltbericht, 
landschaftspflegerischer Fachbeitrag 
und die Artenschutzprüfung Stufe I lie-
gen in der Zeit von
Montag, den 13.04.2015 bis ein-
schließlich Freitag, den 15.05.2015
im Geschäftsbereich III –Bauen & Tech-
nische Dienste– der Gemeinde Oden- 
thal, Altenberger-Dom-Straße 29, 51519 
Odenthal, während der Dienststunden
montags bis donnerstags
 von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
 und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
freitags von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
sowie jeden 1. Donnerstag im Monat
 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
aus.
Während der öffentlichen Auslegung 
können von jedermann Anregungen 
und Bedenken zu den Planabsichten 
schriftlich vorgebracht oder im Ge-
schäftsbereich III –Bauen & Techni-
sche Dienste– der Gemeinde Odenthal 
zur Niederschrift gegeben werden.
Über die Anregungen und Bedenken 
entscheidet der Ausschuss für Planen 
und Bauen der Gemeinde Odenthal.
Odenthal, den 27.02.2015
Der Bürgermeister
gez.: Roeske

		Bekanntmachung über das 
Inkrafttreten der 1. Ergän-
zung der Satzung nach 
§ 34 Abs. 4 Baugesetzbuch 
(BauGB) für den im Zusam-
menhang bebauten Ortsteil 
–Altehufe 1–

Der Rat der Gemeinde Odenthal hat 
in seiner Sitzung am 12.03.2015 die 
1. Ergänzung der Satzung nach § 34 
Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) für den 
im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
–Altehufe 1– als Satzung beschlossen. 
Der Innenbereichssatzung ist beigefügt 
eine Begründung.
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ungsplanes Nr. 50 –Holz, Heiderhof–, 
1. Änderung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.
Odenthal, den 12. März 2015
Der Bürgermeister
gez.: Roeske

		2. Änderung der Satzung der 
Gemeinde Odenthal über die 
Erhebung von Elternbeiträ-
gen und Rahmenbedingun-
gen der „Offenen Ganztags-
schule im Primarbereich“ 
vom 12.03.2015

Aufgrund des § 7 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NW) und §§ 6, 8 des Kom-
munalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG) in der bei 
Erlass dieser Satzung gültigen Fas-
sungen sowie des Runderlasses des 
Ministeriums für Schule, Jugend und 
Kinder des Landes Nordrhein-West-
falen vom 12.02.2003 (Abl. NRW Nr. 
2/03), zuletzt geändert am 15.01.2015 
hat der Rat der Gemeinde Odenthal in 
seiner Sitzung am 12.03.2015 folgende 
Änderung zur Satzung über die Erhe-
bung von Elternbeiträgen im Rahmen 
der „Offenen Ganztagsschule im Pri-
marbereich“ beschlossen:

§ 1
Die Anlage zu § 3 Abs. 1 der Satzung 
wird wie folgt geändert:

		Bekanntmachung 
Aufstellungsbeschluss 
der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 50 
–Holz, Heiderhof–

Der Ausschuss für Planen und Bauen 
der Gemeinde Odenthal als zuständi-
ger Fachausschuss hat in seiner Sit-
zung am 28.08.2014 die Aufstellung 
der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 50 –Holz, Heiderhof– gemäß § 1 
Abs. 8 und § 2 Abs. 1 des Baugesetz-
buches (BauGB) beschlossen.
Planziel:
−  Verschiebung einer überbaubaren 

Fläche und Zulässigkeit eines 
Flachdaches im Bereich der Straße 
„Heiderhof“ im Ortsteil Holz zwecks 
Errichtung eines Einfamilienhauses.

Der Geltungsbereich ist im nachfol-
gend abgedruckten Übersichtsplan 
dargestellt.
Hierzu soll nun die frühzeitige Betei-
ligung der Öffentlichkeit und der Be-
hörden gem. § 3 (1) und gem. § 4 (1) 
BauGB durchgeführt werden.
Der vorgenannte Entwurf der Bebau-
ungsplanänderung einschließlich der 
Begründung inkl. Umweltbericht liegen 
in der  Zeit vom
Montag, den 13.04.2015 bis ein-
schließlich Freitag, den 15.05.2015
im Geschäftsbereich III –Bauen & Tech-
nische Dienste– der Gemeinde Odent-
hal, Altenberger-Dom-Straße 29, 51519 
Odenthal, während der Dienststunden
montags bis donnerstags
 von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
 und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
freitags von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
sowie jeden 1. Donnerstag im Monat
 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
zu jedermanns Einsicht aus.
Während dieser Auslegungsfrist kön-
nen bei der Gemeindeverwaltung 
Anregungen und Bedenken zu dem 
Plan entwurf schriftlich eingereicht oder 
zur Niederschrift abgegeben werden. 
Nicht fristgerecht abgegebene Anre-
gungen und Bedenken können bei der 
Beschlussfassung unberücksichtigt blei-
ben. Über die Anregungen und Beden-
ken entscheidet der Ausschuss für Pla-
nen und Bauen der Gemeinde Odenthal.
Bekanntmachungsanordnung:
Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 
BauGB des Entwurfes des Bebau-

		Bekanntmachung 
Aufhebung des 
Aufstellungs beschlusses zur 
Satzung nach § 34 Abs. 4 
Baugesetzbuch (BauGB) für 
den im Zusammenhang be-
bauten Ortsteil –Steinhaus/
Pistershausen–

Der Ausschuss für Planen und Bauen 
der Gemeinde Odenthal als zuständi-
ger Fachausschuss hat in seiner Sit-
zung am 04.12.2014 die Aufhebung  
des Aufstellungsbeschlusses zur Sat-
zung nach § 34 Abs. 4 Baugesetzbuch 
(BauGB) für den im Zusammenhang 
bebauten Ortsteil –Steinhaus/Pisters-
hausen– vom 11.04.2013 gemäß § 1 
Abs. 8 und § 2 Abs. 1 des Baugesetz-
buches (BauGB) beschlossen.
Begründung:
−  Das Planziel der Festsetzung ei-

ner Innenbereichssatzung unter 
Einbeziehung von angrenzenden 
Außenbereichsflächen zur Arron-
dierung ist nach Erörterung mit 
den vorgesetzten Behörden und 
Fachbehörden planungsrechtlich 
nicht umzusetzen. Für den verblei-
benden bebauten Bereich ist nach 
Beschluss des Ausschusses für 
Planen und Bauen vom 04.12.2014 
eine Satzung somit entbehrlich.

Der Geltungsbereich ist im nachfolgend 
abgedruckten Übersichtsplan dar- 
gestellt.

Bekanntmachungsanordnung:
Der Aufhebungsbeschluss gem. § 2 
BauGB zur Satzung nach § 34 Abs. 4 
Baugesetzbuch (BauGB) für den im 
Zusammenhang bebauten Ortsteil 
–Steinhaus/Pistershausen– wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht.
Odenthal, den 04. März 2015
Der Bürgermeister
gez.: Roeske

Einkommen-
Stufe in Euro

Elternbeiträge in Euro
Kind 1 GK 1 GK 2 GK 3 GK > 3

< 20.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
< 30.000 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
< 40.000 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00
< 50.000 100,00 40,00 0,00 0,00 0,00
< 60.000 125,00 70,00 40,00 0,00 0,00
< 70.000 150,00 100,00 70,00 40,00 0,00
> 70.000 170,00 100,00 70,00 40,00 0,00

Beitragstabelle
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d)  der Form- oder Verfahrensmangel 
ist gegenüber der Gemeinde vor-
her gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

Die vorstehende 2. Änderung der Sat-
zung der Gemeinde Odenthal über 
die Erhebung von Elternbeiträgen und 
Rahmenbedingungen der „Offenen 
Ganztagsschule im Primarbereich“ 
vom 12.03.2015 wird hiermit in vollem 
Wortlaut bekannt gemacht.

Odenthal, den 12.03.2015

Der Bürgermeister
gez.: Roeske

Anhang:
Erziehungsberechtigte, denen die 
monatlichen Kosten für die „Offene 
Ganztagsschule“ in Relation zu ihrem 
Einkommen nicht tragbar erscheinen, 
sollten sich vertrauensvoll an die Ge-
meindeverwaltung Odenthal wenden, 
damit individuell geklärt werden kann, 
ob die Kosten teilweise oder ganz vom 
Kreisjugendamt, vom Land oder vom 
Bund übernommen werden können. 
Als erster Ansprechpartner steht ihnen 
die Verwaltung unter der Telefonnum-
mer 02202/710-150 zur Verfügung.

§ 2
Die Änderung der Beitragstabelle tritt 
mit Wirkung vom 01.08.2016 in Kraft.
Bekanntmachungsanordnung
Hinweis gem. § 7 Abs. 6 GO NW

Die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV NW S. 666), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 19. Dezember 2013 (GV. 
NRW. S. 878), kann gegen die Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit der Ver-
kündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn,
a)  eine vorgeschriebene Genehmi-

gung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b)  die Satzung ist nicht ordnungsge-
mäß bekannt gemacht worden,

c)  der Bürgermeister hat den Ratsbe-
schluss vorher beanstandet,

UDO TANG, DIPL.-ING.
SCHLINGHOFENER STR. 39–41, 51519 ODENTHAL

TEL 02174 45 47, FAX 02174 4 12 48
MAIL@UDOTANG.DE, WWW.UDOTANG.DE
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Ein starkes Team sucht DICH!

Anderen zu helfen – ein gutes Gefühl.

Interessiert an Technik, Teamarbeit, Kameradschaft?

Freiwillige Feuerwehr Odenthal

Kontakt: www.feuerwehr-odenthal.de 

oder Tel. 02202-710157
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22.00
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154€ 185€

300€
Die Immobilie ist eine der beliebtesten Formen der privaten 
Altersvorsorge – wertstabil und inflationssicher. Umso besser, 
dass der Staat unser S-Riesterdarlehen mit Zulagen und mög-
lichen zusätzlichen Steuervorteilen fördert. Bei uns verbinden 
Sie jetzt die Vorteile einer günstigen Baufinanzierung mit der 
attraktiven staatlichen Riesterförderung. Denn wer im Alter 
mietfrei wohnt, hat mehr von seiner Rente! Mehr Infos unter 
www.ksk-koeln.de oder bei einem unserer Berater. 
Wenn’s um Geld geht – s-Kreissparkasse Köln.

Ihr Weg ins Traumhaus. 
Mit dem 
S-Riesterdarlehen 
zur eigenen Immobilie.

Riestern Sie sich 

jetzt zum Eigenheim!

www.ksk-koeln.de


